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An die
Mitglieder des Rektorats und
des Universitätsrats der
Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65 - 67
9020 Klagenfurt am Wörthersee

BERICHT UBER DIE PRUFUNG DES
RECHNUNGSABSCHLUSSES ZUIÍÍ 31. DEZEMBER 201.8

L. Präfungsvetrrag und Auftragsdurchführung

Mit Beschluss des Universitätsrats vom 28. Mai 2018 wurde uns derAuftrag erteilt, den Rech-
nungsabschluss derUniversität Klagenfurt, Klagenfurt amWörthersee, zum 3L. Dezember 2018
zu prüfen und dartiber in berufsüblicher Weise Bericht zu erstatten. Anlässlich der Beauftra-
gung zum Abschlussprüfer haben wir eine Erklärung gemâß $ 270 UGB über unsere Unabhän-
gigkeit abgegeben.

Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine nflichrprüfung gemäß $ 16 Universi-
tâtsgesetz 2002 (im Folgenden,,UG 2002") i.V.m. $ 14 Univ. RechnungsabschlussVO.

Der Rechnungsabschluss zum Vorjahresstichtag wurde von der BDO Austria GmbH Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, geprüft und mit einem uneinge-
schränkten Prüfu ngsurteil versehen.

Für die ordnungsgemäße Durchftihrung des Auftrages ist Frau Mag. Birgit Pscheider, Wirt-
schaftsprüfer, verantwortlich.

Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses und der
Buchführung die fürdie Universitäten geltenden gesetzlichenVorschriften und die ergänzen-
den Bestim*rng"tt der Satzung beachtet wurden. Die Überwachung der Gebarung, die Über-
prüfung derAngemessenheit des Versicherungsschutzes und die planmäßige Aufdeckung ewa-
iger Unregelmäßigkeiten waren nicht Gegenstand des Auftrages. Weíters weisen wir darauf hin,
dass die Überprtifung der Gebarung derUniversitäten dem Rechnungshof unterliegt (0 15
Abs. 6 UG 2002).

cÊschåftstthrer Wp/StB Mag. Horst Bemegge¡, WP/StB Mag. Dr Christins Catasta. StB lvlag. Or. Rudolf Kr¡ckl, WP/SIB Mag. Or Aslan M¡lla, WPISIB Mag. Birg¡t Psche¡der,

WP/SIB Må9. Alsxândra Resler, WP/SIB Mãg-. Jtirgen Schauãr, WP/SIB Mag. D¡€tmar Stefan, StB Meg. Tilìomas Slrobach, WP/SiB Mâ9. Bott¡na Mâria Szaurêr,
WP/SIB Mag. Ute Undon-schubert, WP/SIB MMag. Frédéric Vilâ¡n, WP/SIB Mâ9. Gúntsr \Mltschek
S¡tz der Gesellschaft Klagenfurt: F¡rmenbuch: FN 94242 t, Landesger¡cht Klagenfurt; UID: 4TU56985766: Wl 8005'lO
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Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und
die berufsüblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchfiihrung von Abschlussprüfungen. Die-
se Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (lSA), veröf-
fentlicht vom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Wir weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit die Richtigkeit
des Abschlusses gewährleisten soll. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weil je-
dem internen Kontrollsystem die Möglichkeit von Fehiern immanent ist und auf Grund der
stichprobengesttitzten Prüfung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentliche falsche
Darstellungen im Rechnungsabschluss unentdeckt bleiben. Die Prüfung erstreckte sich nicht auf
Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden.

Als Grundlage für unsere Prüfung dienten die Buchftihrung, die Belegsammlung, Bestandsver-
zeichnisse sowie dervon der Universität erstellte Rechnungsabschluss zum 31.. Dezember 2018.

Wir flihrten die Prüfung mit Unterbrechungen im Zeitraum Oktober bis Dezember 2018 (Vor-
prüfung) sowie von März bis April 20L9 (Hauptpräfung) überwiegend in den Geschåiftsräumen
der Universität in Klagenfurt durch. Die Prüfung wurde mit dem Datum dieses Berichts materi-
ell abgeschlossen.

Grundlage ftir unsere Prüfung ist der mit der Universität abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei
dem die von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Allgemei-
nen Aufuagsbedingungen fiir Wirtschaftstreuhandberufe vom 18. April 201"8 (siehe Anlage 8)
einen integralen Bestandteil bilden. Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwischen der
Universität und dem Abschlussprüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich unsererVer-
antwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der Universität und gegenüber
Drittenkommt 0 275 UGB zurAnwendung.

0.0874589.00I/MEAE
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2. Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des
Redrnungsabschlusses

Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erläutemngen von wesentlichen Posten der Bilanz
und der Gewinn- und Verlustrechnung sind in den Angaben und Erläuterungen zum Rech-
nungsabschluss enthalten. Wir verweisen daher auf die entsprechenden Angaben des Rektorats
in den Angaben und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss.

Aus rechentechnisctren Gribrden können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von * / -
einerEinheit (EUR, % usw.) auftreten.

0.0874589.00r,iMAD
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3. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses

3.L. Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchftihrung und Rechnungs-
abschluss

Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der
ergänzenden Bestimmungen der Satzung und der Grundsätze ordnungsmåißiger Buchftihrung
fest.

im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Präñrngsansatzes haben wir - soweit wir
dies für unsere Prüfungsaussage für notwendig erachteten - die internen Kontrollen inTeilbe-
reichen des Rechnungslegungsprozesses in die Prüfung einbezogen.

Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Rechnungsabschlusses verweisen wir auf unsere Ausftih-
rungen im Bestätigungsvermerk.

3.2. Feststellungen im Zusammenhang mit der Univ. RechnungsabschlussVO

Die Voraussetzungen zur Erstellung eines Frühwamberichts (0 1.6 Univ. Rechnungsabscåluss-
VO) sind nicht gegeben.

3.3. Erteilte Auskünfte

Wir erhielten Einsicht in Urkunden, Verträge und in den Schriftverkehr der Universität. Die
erforderlichen Auskünfte wurden von den gesetzlichen Vertretern sowie von den zuständigen
Sachbearbeitern erteilt. Eine von den gesetdichenVertretern unterfertigte Vollständigkeitser-
klärung habenwir zu unserenAkten genommen.

Wir erhielten vom Abschlussprüfer des Vorjahres Ztgang zu den relevanten Informationen des
geprüften Unternehmens und über die zuletztdurchgeführte Abschlussprüfung.

3.4. Stellungnahme zu Tatsachen nach 9273 Abs. 2 und Abs. 3 UGB

Bei Wahmehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen fest-
gestellt, die den Bestand der geprtiften Universität gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich
beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von
Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen. Wesentliche Schwächen bei der
internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt. Die
Voraussetzungen ftir die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs ($ 22 Abs. 1 Z 1 URG) sind
nicht gegeben.

0.0874589.001/MAD
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4. Bestätigungsvermerk

Präfungsurteil

Wir haben den Rechnungsabschluss der Universität Klagenfurt, Klagenfurt am Wörthersee, be-
stehend aus der Bilanz zum 3L. Dezember 2018, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an
diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und den Angaben und Erläuterungen zum Rechnungs-
abschluss, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprícht der beigefugte Rechnungsabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild derVermögens- und Finanzlage zum
31. Dezember 2018 sowie der Ertragslage der Universität fiir das an diesem Stichtag endende
Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 (UG
2002), der Verordnung über den Rechnungsabschluss der Universitäten in der geänderten Fas-
sung vom 29. Jänner 2016 sowie unter sinngemäßerAnwendung der Bestimmungen des ersten
Abschnittes des DrittenBuches des UGB.

Grundlage für das Prtifungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßigerAbschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung
der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vor-
schriften und Standards sind im Abschnitt,,Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers fiir die
Prüfung des Rechnungsabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von der Universität unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruf-
lichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage fiir unser Prúfungsurteil zu dienen.

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt

Der Rechnungsabschluss der Universität Klagenfurt, Klagenfurt am Wörthersee, ftir das am
31. Dezember 2OL7 endende Geschäftsjahr wurde von einem anderen Abschlussprüfer geprüft,
der ein uneingeschränktes Prüfungsurteil zu diesem Rechnungsabschluss an24. April 2018
abgegeben hat.

Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf diesen Sachverhalt nicht eingeschränkt.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichenVertreter fiir den Rechnungsabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechnungsabschlusses
und daftir, dass dieser in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Universitätsgesetzes
2002 (UG 2002), derVerordnung über den Rechnungsabschluss der Universitäten in der geän-
derten Fassung vom 29. Jänner 2016 sowie unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen
des ersten Abschnittes des Dritten Buches des UGB ein möglichst getreues Bild derVermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Universität vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung ei-
nes Rechnungsabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentiichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

0.0874589.001/HACN



PwC

6

Bei der Aufstellung des Rechnungsabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeitãer Universität zur Fortführung der Geschåiftstätigkeit zu beurteilen, Sach-
verhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit - sofern einschlägig -
anzugeben, sowie dafiir, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschåifutätig-
keit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Universi-
tät zu liquidieren oder die Geschåiftstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alter-
native dazu.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers ftir die Prüfung des Rechnungsabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechnungsabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen
ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinrei-
chende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung,
die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche fal-
sche Darstel*g, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus
dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf
der Grundlage dieses Rechnungsabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Nutzem beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während
der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemåißes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - faischer Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion
auf diese Risiken, ftihren sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage flir unserPrüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist höher als ein aus Irrttimern resultierendes, da dolose Handlungen betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollståindigkeiten, irreführende
Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
Wir gewinnen einVerständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems der Universität abzugeben.
Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Verrretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhäingende
Angaben.

a

a

o

0.0874589.001/MAD
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Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit derAnwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortftihrung der Geschäiftstätigkeit durch.die gesetzlichenVertreter
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prtifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel
an der Fäihigkeit der Universität zur Fordührung der Geschäfistätigkeit aufin'erfen kann.
Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehöriçnAngaben im Rech-
nungsabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundla-
ge der bis zum Datum unseres Bestãtigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkeh¡ der Universität von der
Fordlihrung der Geschäfutâtigkeit zur Folge haben.
Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechnungsabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Rechnungsabschluss die zugrunde liegenden
Geschåiftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild
erreichtwird.

Ein Lagebericht wurde in Anwendung des $ 16 Abs. 1 UG 2002 nicht erstellt.

Klagenfurt am W<irthersee, den 9. April 2019

PwC Kirnten
Wirtschaftsprüfungund
Steuerberatung GmbH

/,,{r*{4ú^
Mag. Dietmar Stefan

Wirtsdraftspräfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechnungsabschlusses mit unserem Bestätigungwermerk darf
nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungwermerk bezieht sich ausschließlich
aufden deutschsprachigen und vollständigen Rechnungsabschluss. Für abweichende Fassungen sind die
Vorschri.ften des S 281 Abs. 2 UGB zu beachten.

0.0474589.0O1,/ST
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Universität Klagenfurt

AKlvâ

À Anlagêvemðgên
l. lmmabr¡elle VernöSenso€genstl¡nde

l. Konzessionen und åhnliche Rechte und Vorte¡le wie daraus
abgeleltete Uz@en

ll. Sachanlagen
1. Grundstûcke, grundstücksgl€icho Redrte und Bauten,

oiNchl¡eßl¡dr der Bauten âuftremdem Grund
2. techn¡sche Anlagen und Maschinen
3. Wisænshafiiche Literâtur und andere wisnsdìaftlidle

Datentråger
4. Sammlungen
5, Bebiobs- und G6chäftsau$tatung
6. Anlagen in Bau

187.850.61 119.886.3't universitãbkap¡tal
tst.aFÀ.ü t p.eei.gt davü sñß S 27 uG

d av ü zß *F ú tu ¡ M úñ&ù d nt# fl n g

5.932.661,38
510.405,12

6.1't5.37E,79
s36.159,92

ll. Rücklagñ
'1. gebundene

lll. BilaEgwinñ
dgvd &únawdñg

3.449.U2,29
1.396.535,53 B. lnvest¡t¡onsz6chi¡ssg

C. Rûckstellungeo
'1. Rückstellungen fürAbfertigungen

dat@ æñß s 27 uG
2. $nstigê Riid(stellungen

davú gúa 5 27 uG

,r.609.530,04
469.649,58

16.368.503,94

40.973,28 40.973,28
0,00 69.000,00

40.973,28 109.973,28
f6.597.327,8:t'14.971.8s3,03 D. vêrblndlichkeit€n

1. êrh¿lteneAnæhlungen

Anlage 1

Biianz
zum 31.12.2018

31.12.2014 31.12.2017

2.99E.259,73 2"998.259,73

12054¡59,02

1.650.760,35

0,00 58.000,00
8.533.U4,75 9.004.338,99

9.W.338,99 4.915.&8.66

11.531.604,,la l¿060.59E,72

7.042.118,31 6.370.00?,29

3.967.260,00 3.860.717,22
49.æ9,57 9â6ôAE9

6.161.2s5,19 8.193.741,80
2æ.3n.16 2956æ.12

t2.'t28.515,19

463.149,45

lll. F¡naønlagen
1. Eeteiligungen
2. Wgrtpap¡€re des An¡ag€vermögens

dâw ñl êiûat Rè{lôúêil
dèvû 5 27 UC

lll. Kassnb€tand, Guthab€ô be¡ Kreditinslituten
d avØ zÉd ç *íd nd M nl ôdcshdng-Sürry

B. Umlaufvormögen
l. Voräte

1. Bet iebsmittel
2. hocl nicht abredlenbare Le¡stungon im Aufoag Dr¡tter

x1.12.2018 31.12.2017
a

3.338.805,49
1.372.309,16
3.040.196,32

339.143,76
14.741 .993,44

91.634,46 9582,7E826.62A.7e 421.5æ.32

2.014.158,05 1.073.706,52
28.230.315,15 28.401.694,59

2i8.106.77 2&.106,77
30.613.434,19 30.909.97E,66

264,011,2:¿ 211.231,9't

-W!3&. JSrl39i!9i.9C.

Pas¡va

A. Elgånkapltal
l. E¡gflkapital

336.978,88
226.61,67

334.978,88
2ß.æ1,67

ll. Forderungen und snstige VermägensgegensEnde
1. Forderungen aus Leblungen

daw gñß S 27 UG
2. strst¡ge Forderungen und Vemõgensgegenstände

780.884,89
6W.52476

1.233.273,16

418.894.36
157.271,fi

654.8'12,16
dâvØ gêñáß ç 27 UG
dMn il €iær æilúdt ßn h¡s zu aireñ Jahr

59.575,46 44.878,25
309.38s,53 1.389.699,30

311.476,6 1.405.011,29-6.091.02 -15.311,W

368.960,99 1.4U.577,55

2. Vertindlichkeiten aus Lielerungen und Leistungeñ

Ê. Rechnungsbgrenzungspo3tsn
davû sñß S 27 UG

Summo Pasaiva

265.5ß,04 1.339.46,21
ffi.t49,45 1-8tu.7&,35

1.279.440,86 1.159.065,42
35.67,83 1V.514,æ

1.279.410,86 t.1æ.W,42
7.267.020,75 ¿779-098,92

76.015,ö3 685.9A,37
1.46.345,34 1.441.æ7,65
3.06.8æ,11 74*,Q
7.26f.0û.f5 2.79.M.92

C. Rechnungsabgrenzungsposten
SummâAKlvå

9.ü'9.611,06
9.M.611,06

5.588.92,1,69
5.588.924,69

7.762.924,20'10.{X9.073,94
5.t43.687.24 4.912.177.78

_w!3ë- i1394!!¡99.
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1.1.2018 bis 31.12.2018U niversitåt Klagenfurt

1- Umsatzerlöse
a) ErlÖse aufgrund von Globalbudgetzuweisungen des

Bundes
b) Erlöse aus Studienbeiträgen
c) Erlöse aus Studienbeitragsersätzen
d) Erlöse aus universitärer Weiterbildungsleistung
e) Erlöse gemäß S 27 UG
f) Kostenersätze gemäß S 26 UG
g) Sonstige Erlöse und andere Kostenersätze

davon sonstige Erlöse von Bundesministerien

2. Veränderung des Bestands an noch nicht
abrechenbaren Leistungen im Auftrag Dritter

3. sonstige betriebliche Erträge
a) Ertrage aus dem Abgang vom Anlagevermögen
b) Erträge aus der Auflösung von Rtlckstellungen
c) trbrige

davon aus der Auflösung wn lnvestltionszusch¿issen

4. Aufwendungen für Sachmittel und sonstige bezogene
Herstellungsleistun gen
a) Aufwendungen für Sachmittel
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5. Personalaufuiand
a) Löhne und Gehälter

davon Refundierungen an den Bund für der Unívers¡tè)t zugewiesene
Beamtinnen und Beamte

b) Aufwendungen für externe Lehre
c) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an

betrieblic he Vorsorgekassen
d) Aufwendungen für Altersversorgung

davon Refundiarungen an den Bund für der Universität zugewiesene
Beamt¡nnen und Beamte

e) Aufwendungen für geseÞlich vorgeschriebene
Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben
und Fflichtbeiträge
davon Refund¡erungen an den Bund für der Un¡vers¡tät zugow¡esene
Beamtinnen und Beamte

f) sonstige Sozialaufwendungen

6. Abschreibungen
a) auf Sachanlagen und immaterielle

Vermögensgegenstände

2018
€

2017
€

57.488.085,74
979.326,73

5.055.206,57
1.081.746,91
6.704.515,54
1.455.406,71
1.700.966,39

794.656.54

58.055.180,10
864,900,48

5.067.105,85
1.642.980,30
5.662.345,73
1.458.407,82
1.650.724,45

952.561.79

74.465.254,59 74.401.64/.77

-1.082.106,68 -306.185,71

5.317,56
140.298,ô9
286.147,73

249.007.43

2.862,30
156.700,91
289.265,30

265.0J1J6

431.703,98 448,828,51

663.1ô5,0ô
360.873,55

597.171,61
376 573.62

1.024.038,61 973.745,23

45.576.624,42

7.859.409,49

676.0ô1,28

706.133,30
1.268.023,45

44.118,03

10.397.407,65

1.853.757,27

636.50

45.357.353,33

8.579.095,06

1.041.242,66

996.336,56
1,206,960,72

45-230,71

10.452.694,20

2.025.116,s8

64.409,06
58.676.886,60 59.118.996,53

3.189.733,73 2.822.049,31
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1.1.2018 bis 31.12.2018Universität Klagenfurt

7, sonstige betrieblicheAufwendungen
a) Steuern, soweit sie nicht unter Z 14 fallen
b) übrige

8. Zwischensumme aus Z I bis 7 (Universitätsergebnis)

9. Erträge aus Finanzmitteln und Beteiligungen

10. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen

11. Aufwendungen aus Finanzmitteln und Beteiligungen
davon Aufwendungen von Rechtsträgern, mit denan ein
Be te iligu ng sv e rhälfnrs besfef¡t

12. Zwischensumme aus Z 9 bis 11 (Finanzergebnis)

I 3. Ergebnis der gewöhnlichen Universitätstäti gkeit

14, Steuern vom Einkommen

15. Ergebnis nach Steuern

16. Jahresfehlbetrag

17. Auflösung von Rücklagen

f 8. JahresverlusUgewinn

19. Gewinnvortrag aus dem Voriahr

20. Bilanzgewinn

201 I
€

2017
€

200.456,84
11.052.198,66

99.230,91
11.3 831 46

11.252.655.50 11.459.062,37

-328.402,55

10.921,26

0,00

207.670,00

207.670.00

170.434,13

25.528,91

13.922,34

216.033,40

207.670.OO

-196.748,74

-525.f 51,29

3.842,95

-528.994,24

-176.582,15

-6.148,02

9.021,65

.528.994,24

58,00qpq

-15.1

.15.169,67

{04.000,00

470.994,24

9.004.33qpq

88.830,33

8.915.508.66

8.533.344,75 9.004.338,99
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Ângaben und Ërlåiuterungen
Universität Klagenfurt

Angaben und Erläuterungen zum Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2018

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Rechnungsabschluss der Universität Klagenfurt wurde nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes

über die Organisation der Universitåten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 - UG)

idgF. und der Verordnung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung über den

Rechnungsabschluss der Universitäten (Univ. RechnungsabschlussVO) idgF., unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung und der unternehmensspezifischen

Generalnorm, ein mÖglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Universität zu

vermitteln, aufgestellt.

Die bisherige Form der Darstellung wurde auch beider Erstellung des vorliegenden Rechnungsabschlusses

beibehalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

und Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß den Vorgaben der $$ 1, 2

und 3 Univ. RechnungsabschlussVO sowie den Bestimmungen des UnternehmensgeseEbuches.

Bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses wurde der Grundsatz der Vollstandigkeit eingehalten.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der

Einzelbewertung beachtet und von der Fortführung des Universitätsbetriebes ausgegangen.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten

Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden berücksichtigt.

Die Umrechnung der Aktiva und Passiva in Fremdwährungen erfolgte mit dem Devisenkurs des

Entstehungstages oder zum Bilanzstichtag, soweit dies zur Wahrung des Niederst- bzw. HÖchstwertprinzips

erforderlich war. Zum Stichtag waren keine Aktiva oder Passiva in Fremdwährung im Bestand.

Schåtzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus

gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das Unternehmen diese bei den Schätzungen

berticksichtigt.
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Aktiva

Anlagevermögen

Die Aufgliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagenspiegel

angeftihrt (vergleiche Anlage zu den Angaben und Erläuterungen).

lmmaterlelle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände in HÖhe von € 187.850,61 (Vorjahr: € 119.886,31) werden zu

Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer zum

Bilanzstichtag bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen. Als NuEungsdauer wird ein Zeitraum von 1-5

Jahren zugrunde gelegt.

Auf die Möglichkeit der Aktivierung von selbsterstelltem immateriellen Anlagevermögen gemåß $ 5 Abs 1

Univ. RechnungsabschlussVO wird vezichtet.
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Mensagebäude

Gebäude USI-Nord

Software und Lizenzen

EDV-Anlagen

lnvestitionen in fremde Gebäude

Technische Anlagen und Maschinen

Wissenschaftliche Literatur und andere wissenschaftliche Datentrager

Sammlungen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Universität Klagenfurt

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmåißigen

Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear

vorgenommen. VermÖgensgegenstände, die unentgeltlich der Universität zugewendet worden sind, wurden

mit dem beizulegenden Wert gemäß $ 202 Abs I UGB bewertet und - soweit abnutzbar - entsprechend der

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Folgende Nutzungsdauern werden zugrunde gelegt:

ND in Jahren

47

24

1-5

5

10

5-10

Die wissenschaftliche Literatur und andere wissenschaftliche Datenträger werden gemäß $ 7 Abs 2 Univ

Rech nu ngsabsch lussVO bewertet.

Festwerte gemäß S 209 Abs 1 UGB wurden nicht verwendet.

Beigeringwertigen Wirtschaftsgütern (GwG) wurde im Sinne des $ 13 ESIG 1988 eine Vollabschreibung im

Zugangsjahr unterstellt, sodass GWG in der Bilanz nicht berücksichtigt werden. Die geringwertigen

Wirtschaftsgüter wurden im Anlagenspiegel nicht gesondert ausgewiesen.

þ

0

5-10
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Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind entsprechend dem gemilderten Niederstwertprinzip bilanziert und bestehen neben

einem Business-Geschäftsanteilder FAMILY OF POWER OF FAMILY SCE mit beschränkter Haftung, mit

einem Buchwert von € 132,00, aus den Unternehmen:

Stand Anteil Eigenkapital Jahres-
31.12.20'18 fehlbetrag

EUR o/o EUR EUR

build! Gründerzentrum Kärnten GmbH, 9020 Klagenfurt am
Wörthersee, Lakeside 801, LG Klagenturt, FN 223919v
Lakeside Labs GmbH, 9020 Klagenfurt am Wörthersee,
Lakeside 804b, LG Klagenfurt, FN 3069059

build! Gründerzentrum Kärnten GmbH, 9020 Klagenfurt am
Wörthersee, Lakeside 801, LG Klagenfurt, FN 223919v
Lakeside Labs GmbH, 9020 Klagenfurt am Wörthersee,
Lakeside 804b, LG Klagenfurt, FN 3069059

10.500,00 30,00 %

30.u1,28 30,00 %

64ô.984,78
(30.6.2018)
296.756,04

(31.12.2018)

-122.280,17
(30.6.2018)
-289.496,67

(31.12.2018)

Stand Anteil
31j22017EUR %

10.500,00 30,00 %

30.341,28 30,00 %

Eigenkapital

EUR

602.114,95
(30.6.2017)
301.252,71

(31.12.2017)

Jahres-
fehlbetrag

EUR

-293.743,77
(30.6.2017)

-245.055,73
(3',t.12.2017)

Die Beteiligung an der buildl Gründezentrum Kärnten GmbH ist mit den Anschaffungskosten ausgewiesen

Eine außerplanmäßige Abschreibung wurde nicht vorgenommen. Entsprechend der

Finanzierungsvereinbarung vom 20.2.2018leistet die Universitåt jährliche Zuschüsse in Höhe von

€72.670,00 an die build! Grtinderzentrum Kärnten GmbH. Mit Generalversammlungsbeschluss vom

17 .12.2018 wurde der Bilanzstichtag von 30.6. auf 31.12. geändert.

Die Beteiligung an der Lakeside Labs GmbH ist mit den Anschaffungskosten ausgewiesen. lm Jahr 2018

wurde ein Betrag in der Höhe von € 135.000,00 als Basisfinanzierung gemäß Kauf- und Abtretungsvertrag

vom 30.1 1.2017 überwiesen.

Die Universität Klagenfurt ist bei der "Fachhochschule Technikum Kärnten - Gemeinnützige Privatstiftung" mit

einer einmaligen Zuwendung in HOhe von €7.267,28 (entspricht ATS 100.000,00) im Jahr 2001 als Stifterin

aufgetreten.

Seite 4



Universität Klagenfurt

Umlaufvermögen

Vorräte

Betriebsmittel

Die Betriebsmittelsind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Noch nicht abrechenbare Leistungen im Auftrag Dritter

Die noch nicht abrechenbaren Leistungen zu Herstellungskosten werden unter Berücksichtigung eventueller

Wertminderungen mit dem beizulegenden Wert bewertet (verlustfreie Bewertung). Bei der Ermittlung der

Herstellungskosten wurden erstmals im Jahresabschluss 2016 auch angemessene Teile mittelbar

zurechenbarer Fertigungsgemeinkosten berücksicht¡gt.

Bei der Ermittlung des Bilanzansatzes wurde das Niederstwertprinzip angemessen berilcksichtigt; auf eine

verlustfreie Bewertung wurde Bedacht genommen.

Die Bestandsveränderung der noch nicht abrechenbaren Leistungen im Auftrag Dritter stellt sich wie folgt dar

(in €):

:, :1 aì :., :f 4ì ; i,; n.:-j ¡:: ¡ Ì¡: i: i?¡'L: iir-j aÌ Íl

Anlage 3

1.405.014,29
-15.314,99

1.389.699,30
15.314,99

-1.090.537,74
3't4.476,55

-5.091 02
309.385,53

Noch nicht abrechenbare Leistungen vor Wertberichtigung im Auftrag Dritter 31.12.2017
Wertberichtigung 2017
Noch nicht abrechenbare Leistungen im Auftrag Dritter 31.12.2017
Storno Wertberichtigung 201 7
Bestandsveränderung noch nicht abrechenbarer Leistungen im Auftrag Dritter (ohne wertbericht.)

Noch nicht abrechenbare Leistungen im Auftrag Dritter vor Wertberichtigung 31.12.2018
Wertberichtigung 2018
Noch nicht abrechenbare Leistungen im Auftrag Dritter 31.12.2018
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstíge Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angeseÞt. Bei der

Bewertung von Forderungen wurden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.

davon
Restlauf¿eit
1 - 5 Jahre

EUR

Anlage 3

davon
Restlaufzeit
> 5 Jahre

EUR

0,00
0,00

26,452,68
29.653.40

davon
Gesamtbetrag Restlaukeit

< 1 Jahr
EUR EUR

l. Forderungen aus Leistungen
Vorjahr

2. Sonstige Forderungen undVermðgensgegenstände
VorÍahr

780.884,89
418.894,36

1.233.273,16
2.16

780.884,89
418.894,36

1.118.162,74
559.279-38

0,00
0,04

65.181,80
65.879.38

Summe
Vorjahr

2.014.158,05
1.073.706,52

1.899.047,63
978.173,74

65.181.,80
65.879,38

26.452,68
29.653,40

lm Posten "Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände" sind Erträge in Höhe von € 1.083.886,46

(Vorjahr: €.527.471,27) enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag 31.12.2018 zahlungswirksam werden

ln den sonstigen Forderungen und Vermögensgegenstände sind Leistungsabgrenzungen im Zusammenhang

mit Forschungsförderungen in Höhe von € 826.528,79 (Vorjahr:€421.535,32) enthalten. Die Bilanzierung

dieser Abgrenzungspositionen erfolgt im Sinne einer periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und

Erträgen und betrifft die Forderprojekte, bei denen die bereits angefallenen und nach den Vereinbarungen als

förderfähig erachteten Kosten während der Projektlaufzeit bisher noch nicht mit dem FÖrdergeber

abgerechnet werden konnten.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den aktivên Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen,

soweit sie Aufwand ftir e¡ne bestimmte Zeit nach diesem Stichtag sind.
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Universität Klagenfurt

Passiva

Eigenkapital

Das Universitåtskapital wurde mit dem Betrag zum Zeitpunkt der Ausgliederung per 1, Jänner 2004

angesetzt. Von der Moglichkeit einer Erhöhung bzw. Herabsetzung des Universitätskapitais wurde nicht

Gebrauch gemacht.

Der Bilanzgewinn setzt sich aus dem Jahresergebnis und dem Gewinn- bzw. Verlustvortrag zusammen.

Rücklagen

Die Rtlcklage aus dem Vorjahr in Höhe von € 58.000,00 stellte Mittel dar, die aufgrund von internen

Budgetvereinbarungen bereits zugesagt, aber noch nicht verbraucht wurden und betrafen im Wesentlichen

folgende Bereiche:

Leistungszusagen Fakultäten rund O,OO TEUR (Vorjahr: 58 TEUR)

Ab dem Stichtag 31.12.2016 erfolgten keine weiteren Zuweisungen. Die AuflÖsung der in der Vergangenheit

gebildeten Rücklage erfolgte analog zur Verwendung der aufgrund interner Vereinbarungen zugewiesenen

Budgetmittel. Mit dem Auslaufen der Leistungsperiode 2016 - 2018 wurde diese Rücklage aufgelÖst.

lnvestitionszuschüsse

Die lnvestitionszuschüsse für den USI Neubau betrugen 2007 vom Land Kärnten € 100.000,00 und vom

BMBWF €,146.070,17. Für den Umbau und die Generalsanierung des Vorstufengebåudes wurde vom

BMBWF im Jahr 2008 ein lnvestitionszuschuss in HÖhe von € 1.445,000,00 zur Verfügung gestellt. 2010

wurden fgr den Ausbau des technischen Fachbereiches (100 % der Anschaffungskosten) vom Kärntner

Wirtschaftsf6rderungsfonds weitere €77 .922,40 (seit 2005: € 1.924.199,76) gew¿ihrt. Aus den Mitteln des

Zukunftsfonds des Landes Kärnten standen 2010 € 334.580,17 (seit 2009: 882.543,63) für lnvestitionen zur

Verfügung.

Mit einem Teil der im Jahr 2018 zugewiesenen Hochschulraumstrukturmittelwurden EDV-Geråte im Wert von

€ 75.974,36 (Vorjahr: € 36,475,41) angeschafft.

Ein weiterer Betrag in der Höhe von € 355.000,00 (Vorjahr € 345.000,00) wurde vom BMBWF als Nachtrag

zum Grundbudget zweckgewidmet für lnvestitionen im Zusammenhang mit der Sanierung des

Mensagebäudes zur Verfügung gestellt und noch nicht verwendet'
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Von der Bundesimmobiliengesellschaft (BlG) wurden im Jahr 2018 Anschaffungen in der HÖhe von

€ 95.061,78 bezuschusst. lm Zuge der Generalsanierung des Hauptgebäudes und Nordtrakts wurde von der

BIG ein lnvestitionskostenzuschuss in der Höhe von € 395.144,09 zugesagt und noch nicht ausgenützt.

Die lnvestitionskostenzuschUsse werden analog zur entsprechenden Abschreibung der Wirtschaftsgtlter

erfolgswirksam aufgelost. Von den gesamten Zuschüssen sind per 31.12.2018 €.7.042.118,31 noch nicht

ertragswirksam aufgelÖst.

Die in den Sammlungen des Robert-Musil.lnstituts enthaltenen Sachspenden in HÖhe von € 153.277,65

(Vorjahr: e ß3.277,65) wurden mit den fiktiven Anschaffungskosten bewertet und in gleicher HÖhe ein

lnvestitionszuschuss eingestellt. Sammlungen werden nicht abgeschrieben.

Wert
1.1.2018
in EUR

Zuwelsung

in EUR

Auflösung

ln EUR

Wert
31.12.20'18

In EUR

l. lmmaterielleVermögensgegenstände

1. Konzessionen und åhnliche Rechte und Vorteile
sowie daraus abgeleitete Lizenzen

0,00 16.363,10 -2.727 ,20 1 3.635,90

l. Sachanlagen

1. Grundsti¡cke, grundst[¡cksgleiche Rechte und Bauten,
einschließlich der Bauten auf fremdem Grund

2. techn¡sche Anlagen und Maschinen
3, Sammlungen
4. Betriebs-und Geschäftsausstattung

5.715.555,15 0,00 -170.034,65 5.545.520,50

37.374,',18
179.027,65
93.050,31

10.596,76
0,00

't44.014,50

-28.989,59
0,00

47.255,99

f 8.981,35
179.027,65
189.808,82

ll. Noch nicht ausgentlEte lnvestitionskostenzuschi¡sse 345.000,00 750.144,09 0,00 1.095.144,09

SUMME lnvestitionssplegel 6.370.007,29 921.118,45 -249.007,43 7.042.118,3'.|
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31.12.2t18
EUR

Anlage 3

31.12.2017
EUR

Universitåt Klagenfurt

Rtickstellungen

Rückstellungen für Abfertigungen

Für die Berechnung der Abfertigungsrückstellung zum 31.12.2018 wurde das Teilwertverfahren mit einem

DurchschnittszinssaÞ von 2,36 % angewendet (Vorjahr: 2,80 o/o).

Es wird eine jährliche Gehaltssteigerung von 2,8 % (lndex, Biennalsprünge) sowie ein Fluktuationsabschlag in

Höhe von 5 % Íür Dienstnehmer Uni-KV vor Vollendung des 15. Dienstjahres berttcksichtigt.

Die Summe der Rtickstellungen für Abfertigungen beträgt per 31.12.2018 € 3.967.260,00

(Vorjahr: €. 3.860.7 17,22\.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden unter Bedachtnahme auf den Vorsichtsgrundsatz in der HÖhe des

voraussichtlichen Anfalles gebildet.

Rückstellungen für Jubiläu msgelder
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
Studienurlaube
Sonst. RST < 100 TEUR
Gutstunden
Buchwertabgang Reorg-l FF
Drohverluste für Drittmittelprojekte

3.620.570,00
3.839.598,59

345.116,36
150.750,94
173.231,45
31.987,85

0,00
8.161.255,19

3.591.188,00
3.380.510,19

643.897,70
239.204,74
180.018,63
106.150,75

52.711 79
8.193.681,80

l) Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben

Die Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben (Global- und Drittmittel) werden auf Basis

der Bruttobezilge unter Einbeziehung der Nebenkosten ermittelt. Der bisherige Teiler bei den nicht

konsumierten Urlauben wurde in Annäherung auf die tatsålchliche Anwesenheitszeit von 21,67 auf 19 Tage

herabgeseÞt.

2) Rückstellungen fi,ir Jubiläumsgelder

Für die Berechnung der Jubiläumsrückstellung wurde das Teilwertverfahren mit einem DurchschnittszinssaE

von 2,36 % angewendet (Vorjahr: Rechnungszinssatz 2,8 %).

Es wird eine jährliche Gehaltssteigerung von 2,6 % (lndex, Biennalsprunge) sowie ein Fluktuationsabschlag in

Höhe von 5 % îür Dienstnehmer Uni-KV vor Vollendung des 15. Dienstjahres berücksichtigt.
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Entsprechend der Bestimmungen des $ 20c Abs 3 Gehaltsgesetz (GehG) kÖnnen Beamte und gemäß $ 22

VBG iVm $ 15 GehG Vertragsbedienstete ,,aus einem anderen Grund" mit 65 Jahren in Pension gehen und

erhalten nach 35 Dienstjahren das Jubiläumsgeld ausbezahlt. Die lnanspruchnahmewahrscheinlichkeit wurde

mit 100 % angesetzt.

3) Rückstellung für Studienurlaube

Mit91.12.2009 wurde erstmals eine Rllckstellung für die MÖglichkeit gebildet, nach 7 Dienstjahren einen

maximal sechsmonatigen Studienurlaub anzutreten (S 33 KV). Als Beginn der 7-Jahresfrist wurde das

Eintrittsdatum des jeweiligen Mitarbeiters oder der jeweiligen Mitarbeiterin herangezogen. Aus Sicht der

Kommentare zum Kollektivvertrag beginnt jedoch die Frist mit Wirksamkeit des Kollektiwertrags fllr die

jeweilige Person zu laufen, bei den Professoren und Professorinnen wird der tatsächlichen Gegebenheiten

entsprechend der Dienstantritt zugrunde gelegt. Dem Umstand, dass nicht sämtliche in Studienurlauben

befindliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu l\Oo/o durch Zukauf externer Lehrbeauftragter substituiert

werden und nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Studienurlaub in Anspruch nehmen, ist bis zum

Rechnungsabschluss 2017 durch Berücksichtigung eines 25%-Abschlages vom Vollansatz Rechnung

getragen worden. Aufgrund einer empirischen Untersuchung der Leistungsperiode 2016 - 2018 und der sich

daraus ergebenden Beobachtung der diesem Zeitraum tatsächlich entstandenen Aufwendungen, wurde im

Abschlussjahr nunmehr ein Abschlag von 60 % angesetzt.

4) Rückstellung für Drohverluste

Die Rückstellung zur Abdeckung von Verlusten aus Drittmittelprojekten uon 2017 in der Höhe von € 52.771 ,79

konnte aufgrund von Kompensationsmaßnahmen im Personalbereich aufgelÖst werden.
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Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht
bewertet.

Gesamtbetrag davonRestlaufzeit
bis 1 JahrEUR EUR

D. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen

Vorjahr
davon von den Vorräten abseÞbar
Vorjahr
davon nicht von den Vorråten absetzbar
Vorjahr

463.149,45
1.650.760,35

265.579,04
1.339.406,21

197.570,4',1
311 .354,14

463.149,45
1.650.760,35

265.579,04
1.339.406,21

197.570,41
311.354,14

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Vorjahr

3. sonstige Verbindlichkeiten
Vorjahr
davon aus Steuern
Vorjahr
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
Vorjahr

Summe Verbindlichkeiten
Vorjahr

1.279.440,96
1.159.065.42

1.279.440,86
1.159.065,42

7.267.020,75
2.779.098,92

706.045,53
685.902,37

1.496.345,34
1.441.567,6s

7.267.020,75
2.779.098,92

706.045,53
685.902,37

1.496.345,34
1.441.567.65

9.009.61 1,06
5.588.924.69

9.009.61 1,06
5.s88.924,69

Dingliche Sicherheiten sind, wie im Vorjahr, nicht bestellt.

Bei den erhaltenen Anzahlungen in der Hohe von € 463.149,45 (Vorjahr: € 1.650.760,35) handelt es sich um
Anzahlungen für noch nicht abrechenbare Leistungen, wovon € 265.579,04 (Vorjahr: € 1.339.406,21) bereits
verbrauchte Anzahlungen ("davon von den Vorräten absetzbar") und € 197.570,41 (Vorjahr: € 31 1.354,14)
noch nicht verbrauchte Anzahlungen betreffen.

ln den gesamten Verbindlichkeiten sind solche gemåß S 27 iHv € 3.555.663,42 (Vorjahr: €.1.902.822,75)
enthalten, das entspricht zirka 7,49 o/o (Vorjahr: 4,13 Ya) der Bilanzsumme.

Der Saldo zum Stichtag 31.12.2018 beinhaltet im Vergleich zum Vorjahr zusätztich Projektmittel in Höhe von
€'2.461.314,38, die nach dem Stichtag an Projektpartner weitezuleiten sind sowie einen Verrechnungssaldo
in Höhe von €2.264.064,68 betreffend den Reorganisationsprozess der Fakultät für interdisziplinäre
Forschung und Fortbildung (lFF).

lm Posten,,Sonstige Verbindlichkeiten" sind Aufrruendungen in Hohe von € 2.541.641,69
(Vorjahr: €.2.309.777,54) enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.
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31.12.2018
EUR

Anlage 3

31.12.2017
EUR

Universitåt Klagenfurt

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit

sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag sind.

lm Sinne einer periodengerechten Darstellung von Aufüvendungen und Erträgen wurden aus den im

Globalbudget der Leistungsperiode 2016 - 2018 und den Hochschulraumstrukturmitteln 2017 -2018
vereinnahmten Beträgen Abgrenzungen im Ausmaß von € 2.360.731,75 (Vorjahr: € 4.967.372,17)

vorgenommen.

Rech n ungsabg renzungsposten

Drittmittel Forsch un gsförderung
Un iversitätsleh rgän ge
Vorhaben LV 16-18
Hochschulraumstruktu rmíttel
Stifungsprofessuren
vom Forschungsrat zugesagte Mittel
Studienbeiträge Einzahlungen Studierende
Sozialfonds
Weiterbildung (Konferenzen, Tagungen etc. )
USI Beiträge
Lorbeerkonto ( Prëimiensystem )
Kooperation Önwcn¡c
Förder-/Leistungssti pendien
Doktoratskolleg Mathemati k
Aktivitäten Alpen Adria
Drittmittel lnstitut Palliative Care und Organisationsethik
Stud ienbeitragsersätze
Globalbudget 3 Jahresverteilung
Kostenerhöh ung a ufgrund verspäteter Berufungen
Passive Rechnungsabgrenzung < 30.000,00

3.280.103,25
1.276.489,90

982.521,00
643.889,52
515.999,20
354.763,53
190.320,26
73.056,06
71.094,89
68.184,95
65.641,09
31.715,28
31.298,1 1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.505.845,57
1.214.721,89
1.632.493,80
1.449.635,14

0,00
280.105,41
106.845,39

37.447,50
87.411,26
62.378,60

0,00
50.246,34
31.167 ,76
84.273,06
69.500,00

104.499,06
31.824,48

1.025.500,00
115.200,00
159.978,68177.847 16

7.762.924,20 10.049.073,94

ln der passiven Rechnungsabgrenzung sind Abgrenzungen von Projekten der Forschungsförderung

(,,subventionierte Forschung") ausgewiesen, soweit beiden einzelnen Projekten bis zum Bilanzstichtag ein

Einnahmenrlberhang besteht.

Erläuterung der Haftungsverhältnisse:
Gesamtbetrag

EUR

Eventualverbind lich keiten
Vorjahr

179.682,52
146.961,65

Die Eventualverbindlichkeiten setzen sich aus Bankgarantien (Kautionen für gemietete Gebäudeflächen) in

der Höhe von € 179,682,52 zusammen.
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Gewinn- und Verlustrechnung

UmsaEerlöse

lm Jahr 2018 wurden Umsatzerlöse iHv € 74.465.254,59 (Vorjahr: €.74.401.644,77) èrzielt. € 57.488.085,74

(Vorjahr: € 58.055.180,10) entfallen auf Globalbudgetzuweisungen des Bundes.

Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Vorsorgekassen

ln der Position Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Vorsorgekassen sind

Beiträge ftlr Mitarbeitervorsorgekassen in Höhe von € 479.067,92 (Vorjahr: €.454.446,31) enthalten.

Sonstige übrige betriebliche Auftvendungen

2018
EUR

2017
EUR

Verbrauch von Energie (Strom, Heizung, Wasser)
lnstandhaltungen Gebäude
Betriebskosten Gebäude
Sonstige lnstandhaltungen und Reinigungen durch Dritte
Reiseaufwendungen und Spesen
Nach richtenaufwand ( Porto, Telefon, I nternet, Telefax, etc. )
Mieten Gebäude
Sonstige Miet-, Leasing-, Lizenzgebtlhren
Leihpersonal und Werkverträge
Stipendien, Aus- und Fortbildung sowie ähnliche Förderungen
diverse betriebliche Aufwendungen

559.027,40
413.796,55
843.0r7,07

1.211.946,64
1.221.283,85

286.595,58
2.625.461,78

714.207,36
163.157,59
971.837,82

571.179,17
348.122,17
939.814,69

1.022,034,80
'1.179.525,29

385.540,16
3.166.502,04

585.202,04
128.984,92
912.332,96

2.120.593,222.041.867 02
11.052.198.66 11.359.831,46
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Sonstige Angaben

lm Abschlussjahr wurden keine derivativen Finanzinstrumente ¡Sd. S 238 Abs 1 Z 1 und Z 2 sowie

Abs 2 UGB eingesetzt.

Es wurden keine wesentlichen Geschåfte gem. S 238 Abs 1 Z 10 UGB getätigt, d¡e nicht in der

Bilanz enthalten sind.

Nach dem 31.12-2018 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die einen Einfluss auf die

Gewinn-und Verlustrechnung oder die Bilanz gehabt hätten.

lm Rechnungsjahr gab es keine wesentlichen zu marktunüblichen Bedingungen getËitigte Geschäfte

mit nahe stehenden Unternehmen und Personen isd. S 238 Abs 1 Z 12 UGB.

ln diesem Geschäftsjahr entstanden nachstehend angeführte Aufwendungen für den

Abschlussprüfer.

Prüfungsleistung € 20.400,00 (Vorjahr: € 21.600,00)

Sonstige Leistungen € 0,00 (Vorjahr: € 4.746,241
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Universität Klagenfurt

Frühwarnber¡cht

Nach $ 16 Univ. RechnungsabschlussVO hat das Rektorat einen Frtlhwarnbericht aufzustellen, wenn in der

nach $ 2 Univ. RechnungsabschlussVO aufgestellten Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresfehlbetrag

ausgewiesen wird und entweder die Eigenmittelquote weniger als I vH oder der Mobilitåtsgrad weniger als

100 vH beträgt.

Die Kennzahlen gemäß S 16 Univ. RechnungsabschlussVO weisen folgende Werte auf:

Jahresfehlbetrag per 31.12.2018:

Eigenmittelquote gem. $ 16 Abs 2:

Mobilitätsgrad gem, S 16 Abs 3:

€-528.994,24
39,34 0/o

146,82%

€ -1 5.1 69,67 (31.1 2.2017)

41,15Yo (31.12.2017)

158,47 % (31.12.2017)

Die Berechnungen der Kennzahlen wurden gemäß $ 16 Abs 2 und 3 Univ. RechnungsabschlussVO

durchgeführt.

Die Darstellung der obigen Kennzahlen ergibt, dass kein Frühwarnbericht zu erstellen ist.

Angabe gemäß $ 40 Abs 2UG 2002

U NIVERSITÄTSS PORTI N STITUT

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Erlöse des USI 1.645.134,88 1.481.910,04
- nicht ausqeschöpftes Budqet aus Vorperioden -279.295.68 -209.110,58
- direkt zuordenbare Aufwendunoen -1.193.098,40 -1.228.927.6',1
Eroebnis 172.740,80 43.871,85
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Angabe gemäß S 12 RA-VO

Die Ergebnisse aus den Tätigkeiten gemäß $$ 26 und 27 UG wurden gemäß $ 12 Abs 4 Univ

RechnungsabschlussVO ermittelt.

Ergebnisse aus Tätigkeiten gemäß S 27 UG

Ergebnis aus der Tätigkeit nach $ 27 UG 31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Erlöse aus I 27-Tätiokeiten 6.704.515.54 5.662.345.73
Sonst. Erlöse und Ertråqe aus Finanzmitteln 142.226,90 213.210,11
- direkt zuordenbare Aufwendunqen -6.134.758.93 -5.861.882.51
Ergebnis aus den Tätiqkeiten qemäß S 27 (GuV) 711.983,51 13.673,33

lm Ergebnis 2018 sind interne Umbuchungen in der Höhe von € 72.308,30 (Vorjahr: € 55.700,88) aus dem

Weiterbildungsbereich enthalten.

Ergebnisse aus Tätigkeiten gemäß S 26 UG

Ergebnis aus der Tätigkeit nach $ 26 UG 31.12.2018
EUR

1.12.2017
EUR

Kostenersätze oem. S 26 1.455.406.71 't.458.407.82
- direkt zuordenbare Aufwendunqen -1.452.276,08 -1.456.675,15
Erqebnis 3.130.63 1.732.67

Das Ergebnis gemäß S 26 UG beträgt € 3.130,63 (Vorjahr: €.1 .732,67).

Ergebnisse aus Universitätslehrgängen

Ergebnis aus Universitätslehrgängen 31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Erlöse aus Lehrqänqen 1.066.353,41 1.627.447.80
Sonstioe ErlÖse und Erträoe aus Finanzmitteln 689.01 1.025.39
- direkt zuordenbare Auñryendunoen -1.329.718.67 -1.739.259.42
Erqebnis aus der Tätiqkeit von Lehrqänqen -262.676,25 -110.786,23

Die interne Kostenrechnung zeigt, dass der Bereich Universitätslehrgänge t¡ber die gesamte Laufzeit der

Lehrgänge ein ausgegl¡chenes Ergebnis erwirtschaftet und keine finanziellen Risiken aus dem Bereich der

Weiterbildung zu erwarten sind, Die liquiden Mittel belaufen sich zum Stichtag 31.12.2018 aul €.1,456.952,42
(Vorjahr: € 1 .7 06.328,77).

Seite 16



Anlage 3

Àr":ç;al:en i; ¡r|i 5iiüuier u ilÍleil
Universität Klagenfurt

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, ftir die Verfügungsbeschränkungen oder Zweckwidmungen

gegenfiber Dritten bestehen

Unter den Sammlungen ist der literarische Nachlass nach Sir Karl Popper enthalten, an dem ideelles

Miteigentum der Universität Klagenfurt zusammen mit dem Land Kärnten besteht. Der ideelle Anteil der

Universität Klagenfurt beträgt rund 55 Vo, der Buchwert € 638.367,00 (Vorjahr: € 638.367,00).

Dieser Nachlass unterliegt einem Veräußerungsverbot.

Die Sammlungen des Robert-Musil-lnstituts werden zu Anschaffungskosten bewertet und sind mit einem

Buchwert ¡n Höhe von € 582.261 ,70 (Vorjahr: € 568.581,70) ausgewiesen, davon Sachspenden:

€.153.277,65.

Finanzielle Verpflichtungen der Universität Klagenfurt aus der Nutzung von im Rechnungsabschluss

nicht ausgewiesenen Sachanlagen betragen

Jahr
2019
2020
2021
2022
2023

17.928 18.951

lm Wesentlíchen handelt es sich um Gebäudemieten (inkl. Betriebskosten)

Angabe der Bezüge des Rektorats und des Universitätsrates gemäß S f f Z 7 RA-VO

2018
EUR

Euro (in Tsd.)
3.377
3.478
3.582
3.690
3.801

Vorjahr
2018
2019
2020
2021
2022

Euro (in Tsd.)
3.569
3.677
3.787
3.900
4.018

Bezüge Rektorat (Bruttogehälter inkl. Dienstgeberanteil)
Bezüge Universitätsrat

721.687,40
38.384,00

2017
EUR

695.422,00
23.643,00

760.071,00

An die Mitglieder des Rektorats sowie des Universitätsrates wurden gem. 511 7-7 lit c RA-VO keine

Vorschüsse ausbezahlt bzw. keine Kredite vergeben.

719.065.00
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Ohne Karenzierungen. Personen mit mehreren Beschåfrigungsverhåltnissen sind nur einmal
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gezåhlt.
derAnlage I BidokVUni.

Anlage 3

1

2
3
4
5
6
7I
9

Veruendungen 11,12, 14,16, 17, 18, 21,23,24,25,26,27,30, 81 bis 84 gemäß Z 2.6
Verwendungen 1 1 , 12 und 81 gemäß Z 2.6 der Anlage I BidokVUni.
Verwendungen 14, und 82 gemåß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
Verwendung 14 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
Verwendung 82 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
Verwendung 16,17,18,21 ,23,24,25,26,27,28,30,83,84 gemäß 2.2.6 der Anlage I BidokVUni
Verwendungen 83 gemåß Z 2.6 derAnlage 1 BidokVUni.
Verwendung 28 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
Verwendung 24 und 25 gemäß Z 2.6. der Anlage 1 BidokVUni.

l0 Verwendung 40 b¡s 70 gemåß Z 2.6. derAnlage 'l BidokVUni.
1 l.Verwendung 64 gemäß Z 2.6. der Anlage 1 BidokVUni.
12 Alle Verwendungen gemåß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.

Personalkateqorien Köpfe Jahresvollzeitäquivalente
Frauen Männer Gesamt Frauen Männer Gesâmt

W¡ssenschafiliche und künstlerisches Personal oesamtl 553 537 1.090 210,90 234.70 445.60
Professore/inn/en2 21 53 74 18.70 49.30 68.00
Aquivalente3 28 43 71 25.10 40.40 65.50

DozenUinn/ena I 't7 25 8.00 16,50 24.50
Assoziierte Professor/inn/en5 20 26 46 17.10 23,90 41.00

wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter/innenB 504 441 945 't 67.10 145.00 312.00
darunter Ass istenzprofessor/in n/en7 9 5 14 9.00 6.90 15.90
darunter Universitätsassisten/inn/en auf LaufbahnstellenB J 0 3 1.7Q 0.00 '1.70
darunter übor F&E- Proiekte dirittfinazierte Mitarbeiter/innen0 51 75 126 25.70 36.30 62.00

Allqemeines Personal qesamt 1o 343 149 492 222.OO 99,90 321.90
darunter i¡ber F&E-Projekte drittfi nanziertes allgemeines
Personalrl

18 10 28 9,90 4,20 14,10

lnsoesamtl2 896 686 1.582 432.90 334.5 767.50
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Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterü bersicht per 31 .12.2017

Wissenschafrliches und k[instlerisches Personal gesamtt 561 537 1.098 2X3,60 243,æ 456,60
Professor/inn/enz 22 51 7l 22.20 48.10 70.30
wissenschaft liche und künstlerische Mitarbeiter/innen3 539 486 1.025 191,40 194,90 386,30

darunter Dozenlinn/en4 9 21 30 9.00 20.s0 29.s0
darunter Assoziierte Professor/inn/en5 23 24 47 19.30 23.50 42.80
darunter Ass istenzprofessor/inn/enô t\ 10 2t 8,80 LL,7O 20,50
darunter tlber F&E-Projekte drittfinanzierte
Mitarbeiter/inneni

72 73 145 33,20 38,70 7'.,9O

Allgemeines Personal gesamlE 337 150 487 229.30 100.60 329,90
darunter ilber F&E-Projekte drittf¡nanziertes allgemeines
Personals

L7 6 21 10,50 2,90 13,40

lnsgesamtto 898 647 1.S85 442.90 343-60 786,50

Frauen Månner Gesamt Frauen Männer Gesamt

Ohne Karenzierungen. Personen mit mehreren Beschäftigungsverhåltnissen sind nur einmal gezåhlt.
1 Verwendungen 11, 12, 14,16, 17, 18,21,24,25,26,27,30, 81 bis 84 gemåß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
2 Verwendungen 11, 12 und 81 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 Bidokvuni.
3 Verwendungen 14, 16, 17, 18,2'1,24,25,26,27,30,82bis84gemäßZ2.6derAnlagel BidokVUni.
4 Verwendung '14 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
5 Verwendung 82 gemäß Z 2.6 der Anlage I BidokVUni.
6 Verwendung 83 gemåß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
7 Verwendungen 24, 25 gemäß Z 2.6 der Anlege 1 BidokVUni.
I Verwendungen 23, 40 bis 70 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
9 Verwendung 64 gemäß Z 2.6 der Anlage 1 BidokVUni.
10 Alle Venryendungen gemäß Z 2.6 derAnlage 1 BidokVUni.

Seite 19



Anljaber-i u nd Ërlij¡uteruJnçen
Universität Klagenfurt

Organe

Die obersten Organe der Universität sind der Universitåtsrat, das Rektorat und der Senat.

Universitäsrat aktuelle Funktionsperiode Beginn 01.3.2018 - Ende 28.2.2023

Mag. WernerWutscher
Vorsitzender

Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Gabriele Anderst-Kotsis
Stellvertretende Vorsitzende

Univ.Prof.h Doz.in Mag." Dr.in Brigitta Busch
em. O. Univ.-Prof. DDr. Hermann Kopetz
Mag." GundelPerschler
Univ.-Prof. Dr. Stefan Perner
Prim. Univ.-Prof. Mag. Dr. Bernd Stöckl

Universitätsrat Funktionsperiode Beginn 1.3.2013 - Ende 28.2.2018

Univ. Prof. Dr. Robert Rebhan t 30.1.2018
Vorsitzender

Dkffr. Dr.in Edith Kitzmantel
Stellvertretende VorsiÞende

Univ.-Prof.¡n Mag." Dr.¡n Gabriele Anderst-Kotsis
Mag." Susanne Kißlinger
Prof.¡n Dr.in Kristina Reiss
Dipl.-lng. Siegfried Spanz
Dr.in Sigrid Wadauer

Anlage 3
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Universität Klagenfurt

Rektorat:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Oliver Vitouch
Rektor

Univ.-Prof.in Dr. Friederike Wall
Vizerektorin für Forschung

Univ.-Prof, Dl Dr. Martin Hitz
Vizerektor für Personal

Ass.-Prof.in Mag.a Dr.¡n Doris Hattenberger
Vizerektorin für Lehre

Senat Funktionsperiode Beginn 1.10.2016 - Ende 30.9.2019

Ao.Univ.-Prof,in Mag.. Dr.in Larissa Krainer
Vorsitzende

Univ.-Prof. Mag. DDr. Matthias Karmasin
Stellvertretender Vorsitzender

Assoc. Prof. Dl Dr. Mathias Lux
Stellvertretender Vorsitzender

Personengruppe der Professor/innlen
Univ.-Prof. Dr. Daniel Barben
Univ.-Prof.in Dr.in Anke Bosse
Univ.-Prof. Dl Dr. Johann Eder
Univ.-Prof. Dl Dr. Wilfried Elmenreich
Univ.-Prof. Dr. JÖrg Helbig, M.A.
Univ.-Prof. Dl Dr. Hermann Hellwagner
Univ.-Prof.in Mag." Dr.in Sabine Barbara Kanduth-Kristen, LL.M.
Univ.-Prof. Mag. DDr. Matthias Karmasin
Univ.-Prof.rn Dr.rn Ulrike Krieg-Holz* (Beginn: 1.3.2018)
Univ.-Prof.in lng.tn Mag." Dr.in Verena Winiwarter* (Ende: 28.2.2018)
O.Univ.-Prof, Mag. Dr. Wolfgang Nadvornik
Univ.-Prof. Dr. Christian PöÞsche
Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Rauch
Univ.-Prof. Dr. Ralf Terlutter

Personengruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen
Univ.-Ass. Jasmin Donlic, MA. B.A, BSc
Assoc. Prof. Dl Dr. Mathias Lux
Ao.Univ.-Prof.¡n Mag.a Dr.in Larissa Krainer
VAss.in Mag." Dr.¡n. Doris Moser* (Ende 15.5.2018)
Assoc.-Prof. Mag. Dr. René Reinhold Schallegger
Ass.-Prof. Mag. Dr. MichaelWieser
Ass.-Prof. Mag. Dr. Martin Weiß* (Beginn 15.5.2018)
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An.qa!:*ti und üria*Leiunüsn
Universität Klagenfurt

Personengruppe der Studierenden
Sona Johanna Gazer, BSc
Julien Herter-Courbon, BSc
Ervin Hurkarevic
Lino Kuppef (Beginn 15.10.2018)
Marie-Christine Ledl* (Beginn: 17.3.2018 Ende: 15.7.2018)
Sabrina Schreilechner, BSc MSc* (Ende:16.3.2018)
Sinan Tepe
Stephan Trautner BSc* (Ende 15.10.2018)
Luísa Wirth B.Sc.* (Beginn: 16.7.2018)

Personengruppe der allgemeinen Bediensteten,
ADir. Siegfried Susitz

Universität Klagenfurt

Klagenfurt am Wörthersee, am 9. April 2019

Das Rektorat

Univ.-Prof. Mag. Dr. Oliver Mtouch
Rektor

Univ.-Prof.in Dr. Friederike Wall
Vizerektorin fti r Forschung

Univ.-Prof. Dl Dr. Martín Hitz
Mzerektor ftlr Personal

Ass.-Prof.rn Mag.a D¡.ln Doris Hattenberger
Vizerektorin f{Jr Lehre
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Anlage 4

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Erläuterung Vermögenslage:

AKTIVA
immaterielle Vermögensgegenstånde
Sachanlagen
Finanzanlagen
Anlagevermögen
langfristige Forderungen
Vorräte
Forderungen aus Leistungen
sonstige Forderungen + RAP
fltlssige Mittel
Umlaufoermögen + RAP
Summe Aktiva

31j2.2018 31j22017 Veränderunq
TEUR

188
16.368

41

o/o

o,4
34,5

0.1

TEUR

120
14.742

110

%

0,3
32,0

0.2

TEUR

68
1.626

-69
16.597 3s,0 14.972 32.5 1.625

92 0,2 95 0,2 -3
36S
781

1.405
28.230

0,8
1,6
2,s

59.5

1.4U
419
801

28.402

3,1
0,9
1,7

61.6

-1.065
362
604

-172
30.785 64,8 31.056 ô7,3 -271
47.474 100,0 46.123 100,0 't.351

PASSIVA
Universitätskapital
Rücklagen
Bilanzgewinn
Eigenkapital
I nvestitionszusch üsse
Summe Eigenmittel im wirtschaftlichen Sinn
Rückstellungen für Abfertigungen
sonstige langfristige Rückstellungen
langfristige Verbindlichkeiten
langfristi ges Fremdkapital
sonstige Rückstellungen
erhaltene Anzahlungn
Lieferante nverbindlichkeiten
sonstige Verbindlichkeíten
PRAP
übriges Fremdkapital
Fremdkapital insgesamt
Summe Passiva

2.998
0

8.534

6,3
0,0

18,0

2.998
58

9.004

6,5
0,1

19,5

0
-58

470
11.532 24.3 12.060 26.1 -528
7.042 14.8 6.370 13,8 672

"18.574 39,1 18.430 40,0 144
3.967
3.966

0

8,4
8,3
0.0

3.861
4.235

0

8,4
9,2
0,0

106
-269

0
7.933 't6.7 8.096 17. -163
4.195

463
1.279
7.267
7.763

8,8
1,0
2,7

15,3
16.4

3.959
1.651
1,159
2.779

10.049

8,6
3,6
2,5
6,0

21.8

236
-1.188

120
4.488

-2.286
20.967 4.2 19.597 42,â 1.370
28.900 60.9 27.693 60,0 1.207
47.474 100, 46.123 100,0 1.351

lm Rechnungsjahr 2018 ist das Sachanlagevermögen von EUR 14,7 Mio. auf EUR 16,4 Mio.
gestiegen. Die Zugänge sind im Wesentlichen auf den Umbau der Hörsäle 1 bis 4 und der damit
verbundenen Multimediaausstattung zuruckzuftlhren. lm Finanzan¡agevermögen wurde die
Wandelsch uldverschreibung verkauft.

Die in den Vorräten ausgew¡esenen noch nicht abrechenbaren Le¡stungen s¡nd um
TEUR 1.080 auf TEUR 309 gesunken. Gleichzeitig ist es zu einem Rückgang der erhaltenen
Anzahlungen auf Projekte von TEUR 1.651 auf TEUR 463 gekommen.

Die sonstigen Forderungen haben sich von TEUR 655 auf TEUR 1.233 erhöht, wobei sich
insbesondere die Forderungen aus der Forschungsfcirderung von TEUR 422 auf TEUR 827
erhöht haben.
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Die Sozialrückstellungen (Abfertigungen, Jubiläumsgelder, noch nicht konsumierte
Urlaube) sind von TEUR 10.833 auf TEUR 11.428 gestiegen, wobeidie Rückstellung für
nicht konsumierte Urlaube von TEUR 3.381 auf TEUR 3.840 gestiegen ist. Die Erhöhung ist
im Wesentlichen auf die Änderung des Berechnungsteilers zurücþuführen. Anstatt des
steuerlichen Teilers wurde erstmals der betriebswirtschaftliche Teiler angewendet. Weiters ist
die Rückstellung für Studienurlaube von TEUR 644 auf TEUR 345 gesunken, da auf Grund
erweiterter Erfahrungswerte aus der Vergangenheit die Berechnungsmethodik angepasst
wurde.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind insbesondere aufgrund der Übertragung von
Mitarbeitern und gleichzeitiger Übertragung des anteiligen Globalbudgets an die Universität für
Bodenkultur gestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Universität für Bodenkultur aus der
Übertragung des Globalbudgets sowie von Drittmitteln beträgt EUR 2,3 Mio. Weiters gibt es ein
EU-Projekt, bei dem die Universität Mittel an andere Projektpartner weiterleiten muss. Daraus
ergibt sich eine Verbindlichkeit in Höhe von EUR 2,5 Mio.

Die Passive Rechnungsabgrenzung ist von EUR 10 Mio. auf EUR 7,8 Mio. gesunken. Die
Abgrenzung für Vorhaben aus der auslaufenden Leistungsperiode 2016 - 2018 sowie für
Hochschulraumstrukturmittel 2017 - 2018 haben sich insgesamt um rd. EUR 1,5 Mio. verringert.
Die Abgrenzung für die Forschungsförderung hat sich auch um TEUR 226 auf EUR 3,3 Mio.
verringert.
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Erläuterung Ertragslage:

Die Umsatzerlöse betragen im Rechnungsjahr 2018 rd. EUR 74,5 Mio. Die Veränderung des
Bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen ist aufgrund der Endabrechnung von
Projekten und somit niedrigeren noch nicht abrechenbaren Leistungen mit rd. EUR 1,1 Mio.
negativ. lnsgesamt ergibt sich im Jahr 2018 eine gegenüber dem Vorjahr leicht reduzierte
Betriebsleistung von EUR 73,4 Mio.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Rechnungsjahr 2018 rd. TEUR 432 und
setzen sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. rd.
TEUR 140 und Ertråigen aus derAuflösung von lnvestitionszuschüssen i.H.v. rd. TEUR 249
zusammen.

Die Personalaufwendungen sind von EUR 59,1 Mio. auf EUR 58,7 Mio. gesunken. Die
Reduktion ist im Wesentlichen auf die niedrigeren Aufwendungen für die externe Lehre
zurückzuführen. Die Mitarbeiteranzahl ist sowohl nach Köpfen wie auch
Jahresvollzeitäquivalenten leicht zurückgegangen.

Die Abschreibungen haben sich aufgrund der lnvestitionen um TEUR 368 auf EUR 3,2 Mio.
erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufu¡endungen haben sich leicht von EUR 11,4 Mio. auf
EUR 11,1 Mio. reduziert. Die Reduktion ist insbesondere auf die geringeren Objektmieten
aufgrund der Übertragung von Objekten an die Universität für Bodenkultur zurricþufilhren. Die
übrigen Aufwendungen sind auf ähnlichem Niveau wie 2017.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Universitãtstätigkeit ist im Rechnungsjahr 2018 mit rd.
TEUR -525 negativ.

3

Umsatzerlöse
Bestandsveränderung
Betriebsleistung
Materiaþ und Leistungsaufwand
Bruttoergebnis
sonstige betriebliche Erträge
Personalauñ¡¡and
Abschreibungen
sonstige betriebliche Aufwendungen
Universitåitsergebnis
Finanzergebnis
Ergebnis der gewöhnlichen
U n iversitätstäti gkeit
Steuern vom Einkommen
Jahresfehlbetrag
Veränderung Rilcklagen
JahresverlusUgewinn
Gewinnvortrag
Bilanzqewinn

2018 2017 Verånderung
TEUR

74.465
-1.082

%

100,0
-1,5

TEUR

74.402
-306

o/o

100,0
-0,4

TEUR

63
-776

o/o

0,08
253,59

-0,96
5,13

-1,04
-3,79
-0,75
13,04
-1,81

-291,81
't1,30

-55,56

44,23
-629,21

0,99
-5,24

73.383
-1.024

98,5
-1,3

74.096
-974

99,6
-1,3

-713
-50

72.359
432

-58.677
-3.190

-11.252

97,2
0,6

-78,8
-4,3

-15.1

73.122
449

-59.1 19
-2.822

-1 1.459

98,3
0,6

-79,5
-3,8

-15,4

-763
-17
442

-368
207

-328 -0.4 171 0.2 -499
-197 -0.3 -177 -0.2 -20

-525
-4

-o,7
0,0

-6
-o

0,0
0,0

-519
Ê

-529
58

-0,7
0.1

-15
104

0,0
0.1

-514
-46

-47'l
9.004

-0,6
12.'l

89
8.916

0,1
12.0

-560
88

8.533 11,5 9.005 12,1 472



Finanzlage:

1. Ergebnis vor Steuern
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegen-

stände des lnvestitionsbereiches
3. -/+ GewinnÄ/erlust aus dem Abgang von Vermögensgegen-

ständen des lnvestitionsbereiches
4. +l- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge,

soweit nicht Posten 6 bis I betreffend

2018 2017
TEUR

-525

3.190

16

-249

TEUR

-6

2.822

-7

-265
5. Geldfluss aus dem Ergebnis
6. -l+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva
7, +l- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen (ohne Steuer-

rtJckstellungen)
8. +l- Zunahme/Abnahme der Verbindlíchkeiten aus Lieferungen

und Leistunqen sowie anderer Passiva

2.432

7

74

1.134

2.544

420

879

115
9. Netto-GeldflussausdergewöhnlichenGeschäftstätigkeit

10. - Zahlunq für Ertraqsteuern
3.647

-4
3.958

-9
11. Netto-GeldflussauslaufenderGeschäftstätiqkeit 3.643 3.949
12
13
14

+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)
+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang
- Auszahlunqen für Anlaqenzuqanq (ohne Finanzanlaqen)

162
69

4.046

1.099
0

-2.483
15. Netto-Geldflussausderlnvestitionstätigkeit -3.815 -1.384
16. Netto-GeldflussausderFinanzierungstätigkeit 0 0
17. zahlungswirksameVeränderungdes

Finanzmittelbestandes (Z 11, I 5 und 1 6)
18. + Finanzmittelbestand am Beqinn der Periode

-172
28.402

2.565
25.837

19. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 28.230 28.402

4



Anlage 5

Angaben über die rechtlichen Verhältnisse

Gemäß S 1 UG 2002 sind die Universitäten Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in
Forschung und forschungsleitender akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Kiinsten
ausgerichtet sind. Um den sich ständig wandelnden Erfordernissen organisatorisch, studien- und
personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren sich die Universitäten und ihre Organe in
größtm0glicher Autonomie und Selbstverwaltung.

Die Universität ist gemäß S 4 UG 2002 eine juristische Person des öffentlichen Rechts.

Eine Einreichung des Rechnungsabschlusses zum Firmenbuch sowie die Veröffentlichung in
der Wiener Zeitung ist im UG 2002 nicht vorgesehen. Gemäß $ 20 Abs. 6 UG 2002 hat jede
Universität ein Mitteilungsblatt herauszugeben und im lnternet auf der Homepage der
Universität öffentlich zugänglich zu machen. lm Mitteilungsblatt sind insbesondere
kundzumachen:

a) Satzung, Entwicklungsplan und Organisationsplan einschließlich der Personalzuordnung;

b) Eröffnungsbilanz sowie Leistungsvereinbarung, Rechnungsabschluss, Leistungsbericht und
Wissensbilanz;

c) Verordnung und Geschäftsordnung von Organen sowie Richtlinien der Leitungsorgane;

d) Curricula;

e) Von der Universität zu verleihende akademische Grade sowie Bezeichnungen für die
Absolventen von Universitätslehrgängen;

f) Mitteilungen an die Studierenden sowie sonstige Verlautbarungen von allgemeinem
lnteresse;

g) Ausschreibung und Ergebnisse von Wahlen sowie Ausschreibungen von Stellen und
Leitungsfunktionen;

h) Mitglieder der Leitungsorgane;

i) Verleihung von Lehrbefugnissen sowie Berechtigungen und erteilte Bevollmachtigungen;

j) Verwendung derStudienbeiträge;

Das Rechnungsiahr entspricht dem Kalenderjahr.

1



Die obersten Organe der Universität sind der Universitätsrat, das Rektorat, der Rektor und der
Senat. Die Zusammensetzung des Universitätsrats und des Rektorats sind in den Angaben und
Erläuterungen angegeben. Die Mitgliedschaft in mehr als einem der obersten Organe der
Universitåt ist unzulässig. Die Aufgaben der obersten Organe sind in den SS 21 lt UG 2002
geregelt.

Das Rektorat leitet die Universität und vertritt diese nach außen. Es hat alle Aufgaben
wahrzunehmen, die durch das UG 2002 nicht einem anderen Organ zugewiesen sind.

Die Universitäten unterliegen gem. SS 9 und 45 UG 20Q2 der Aufsicht des Bundes. Diese
umfasst die Aufsicht über die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen einschließlich der
Satzung (Rechtsaufsicht). Die vom Rektorat zu führende Gebarung der Universität Klagenfurt
unterliegt gemäß S 15 UG 2002 der Prüfung durch den Rechnungshof.

Das Einbringungsvermögen der Universität betrug zum 1. Jänner 2004 EUR 2.998.259,73; das
Eigenkapital entsprach dem Saldo aus den im Zuge der Erstellung.der Eröffnung zum 1. Jänner
2004 ermittelten Vermögensgegenständen und Schulden.
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Anlage 6

Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse
Die Universität beherbergt vier Fakultäten:

a) Fakultät ftlr Kulturwissenschaften
b) Fakultät fflr Wirtschaftswissenschaften
c) Fakultät für lnterdisziplinäre Forschung und Fortbildung (Klagenfurt, Graz und Wien)
d) Fakultät für Technische Wssenschaften

Diese sind in weitere lnstitute bzw. Abteilungen unterteilt.



Anlage 7

Angaben über die steuerlichen Verhältnisse

Gemäß S 18 Abs. 2 UG 2OO2 finden alle dem Bund auf Grund bundesgesetzlicher Bestimmungen
eingeräumten abgaben- und gebührenrechtlichen Begünstigungen auch auf die Universitäten
Anwendung, soweit diese in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben tätig werden.

Als inländische Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die Universität gemåiß $ 1 Abs. 3 Z 2
KStG mit ihren Einkünften im Sinn des $ 21 Abs. 2 und 3 KSIG (Einkünfte, beidenen die Steuer
durch Steuerabzug erhoben werden) besch rän kt steue rpfl ichti g.

Für Zwecke der Abfuhr von Lohnabgaben sowie der Umsatzsteuer wird die Universität ab dem 1.
Jänner 2004 beim Finanzamt Klagenfurt unter der Steuernummer 309/6849, Betriebliche
Veranlagung, Team 26, veranlagt.

Umsatzsteuerlich sind die Leistungen der Universität dem Hoheitsbereich des Bundes
zuzuordnen. Demgemäß sind die Umsätze der Universitäten gemäß $ 2 Abs. 3 UStG nicht
steuerbar, soweít kein Betrieb gewerblicher Art begründet wird.

lm Jahr 2017 ist es aufgrund des EU-Beihilfenrechts und Einführung der Trennungsrechnung auf
Basis der neuen Kosten- und Leistungsrechnungsverordnung zu einer Offenlegung der Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt betreffend potenziell steuerbarer Sachverhalte im Bereich der
Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Kommunalsteuer und Werbeabgabe gekommen.
Entsprechend dem Offenlegungsschreiben wurden für den Zeitraum 0412012 bis 04/2017 die
identifizierten Bemessungsgrundlagen sowie die Umsatzsteuerbeträge offengelegt und
fristgerecht entrichtet.



Empfohlen rrom Vorstrand der Kamme¡ d€r St€uorberator und
W¡rtschaflsprl¡for zul€Þt mit Beschluss vom 18.04.2018

Pråambel und Allgemsinos

(r) Auftrag im Sinne diesêr Bedingungen meint jeden Vortrag f¡bor
vom zur Ausübung einæ Wirtschaftstreuhandberufes Berechtiglen in
Ausüþung dieses Bêrufes zu erbringende Leistungen (sowohl laküsche
Tåtigke¡ten als auch die Bosorgung oder Durchführung von
Rechtsgeschåften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmon der SS 2
oder 3 Wirtschaftstreuhandborufsgesetr 2017 (WTBG 2017). D¡e Parteien
dss Autûages werden in Folge zum e¡n€n *Auftragnehmôí, zum anderen
.Auftragg€b€f gsnânnt).

(2) Diese Allgêmeinên Auftragsbedingungen fl¡r
Wirtschaftstreuhandberuf€ glisdsm sich in zwei Teilê: Dio
Auftregsb€d¡ngungen des l. Te¡les golten für Auftråg€, be¡ dencn die
Auftragserteilung zum Estti€b des Untemehmens des Auffaggebers
(Untern€hmer isd KSchG) gehört. Fûr Verbrauchergoschåfte gemålß
Konsumenton3chutzgos€tz (Bundeegesetz vom 8.3.1979/BGBI Nr.140 in
d€r detzcit gültigen Fassung) galten sie lnsoì,eit der ll. T€il keine
abweichenden Bestimmungen ñ¡r d¡ese enthålt.

KSW) #*nL:liírl;Íru,,,

Allgemeine
Auftragsbedingungen

fü r Wi rtschaftstreu ha nd be rufe
(AAB 2018)
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(6) Es bestehEn koinorlei Pflicfit€n des Auftragnohmers ¿ur
leistungserbringung, Wamung oder Aufklårung über don Umfang dÔe

AufüâgEs hinaus.

(71 Dot Auftragnehmer ist ber€chtigt, sich zur OurchJührung des
Àufirages gee¡gnelsr Mitarbeiter und soßtigsr Erfüllungsgehilfen
(Subuñtemehmei) zu bed¡enen, al6 euch eich þsi d€r DurchfÛhrung des
Àuftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen- M¡tarbeiter
im Sinñe dieeEr B€dingungen meint alle Personên, die den Auftragnehmer
auf regelmåßigêr oder dauerhatter Basis bei se¡ncr bcltioblich6n Tåtigkeit
untoßtützen, unebhångig von dêr Art dgr rêchßgeechäfüichsn Grundlage.

(S) D€r Auftragnehmer het be¡ der Erþr¡ngung seiner L€istungon
àusschlicßl¡ch ösltrrê¡chisches Recht zu beri¡cksichtigen; auslåndischeg
Recht ist nur bei eusdrt¡cklicher schrífüicher Vers¡nbarung zu
borücksichtigen.

(9) ¡tnOert sich die Rechþlage nech Abgebe der ebschließenden
schriftlichen als auch mündlichon borulichen Außorung, 8o i8t der
Aufüagnehmer nicht verpf,ichtet, den Auflraggsber auf Andon¡nggn odor
sich dãraus erg€bende Folgen h¡nzuw€isen. D¡es gilt âuch tûr in s¡ch
abgeschlossêne Teile e¡nes Auflrages.

(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von
¡hm zur Vorfügung gestollten Det€n vom Aunragnehmêr ¡m Rahmen dsr
L€istungserbringung verarbo¡tot worden dülôn. Diêsbezüglich hat der
Auftraggeber insb€sondere aber nlcht eusschl¡eßl¡ch die anwendbaren
dalonschuÞ- und arbsißrochüichen Beslimmungen zu beachlen.

(11) Bringt der Autbâgnehmer bei einer Behördô €in Anbringen
elaktronlsch ein, so handelt ar - mangels ausdrtickliclçr gegeûteiliger
Voroinbarung - lediglich als Botê und stsllt diðs kgin€ ¡hm oder einem
e¡nreichend Bavollmåchtigten zurechonbars Willen$ oder
WsEenserklärung dar.

112') Dsr Auftraggeber v€rpffichtet sich, Personên, di€ wåhrend dss
Auffagsvgrhåltnisses Mitårbcitor d€s Auftragnehmc6 sind oder war€n,
währônd und binn€n e¡nes JâhrÊs nach Beendigung des
AuftraFverhåltnissas nicht in s€¡nem Untsmohmen oder ¡n einom ihm
nahgstehenden Uot€rnehman zu beschäffgen, w¡drigenlalls er sich zur
Bszahlung cinos Jahresbczuges des übernommenen Mitarbeiters an den
Auflragnehmsr verpñichtel

2. Aufklårungspf, icht des Aunraggebers; Vollståndigkeitsertlårung

(1) Der Auftrâggeber hat daft¡r zu sorgsn, dass dêm Auttragnehmer
auch ohne desson bosondere Aufforderung elle für dio Ausfi¡hrung des
Auttrageg notwendigên Unteflagsn zum vereinbarton Termin und in
Ermangelung e¡nes solchen rechtze¡t¡g in geeigneter Form vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgången und Umst¿inden Kenntnis gegeb€n
wird, d¡e für d¡e AusfÛhrung des Auftragos von Bedeutung soin können.
Diês gilt auch für d¡6 Unterlaggn, Vorg¿¡nge und Umstånds, d¡o erst
wåhrend der Tätigkeit de8 AufiregnêhmsfÊ bokannt werden.

(2) Der Auttragnshmêr ¡st berechtigt, dio ¡hm €rteilten Auskünfte und
übsrgebenen Unt€rlagan dos AuflraggeberÊ, ¡nsbesonderê
zahlênangaben, als richtig und vollständlg enzusehan und dem Auftrag zu
Grundo zu legen. Der Aufrragnehmer ist ohne gesondsrten schriftl¡ch€n
Aufüag nicht vêrpffichtst, Unr¡chügke¡ten fest zu st€llon' hsbesonderB gilt
dies auch für d¡o R¡chtigke¡t und Vollstånd¡gkeit von Rochnungen. Stdlt er
allerdings Unrichtlgkeiþn fest, so hat er dies d€m Auftraggeber b€kannt zu
geben. Er hat im F¡nanzstafvertahren di€ Rochte dos AuttraggeberE zu
wahren.

(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollsländigkcit der
vorgelêgton Unterlagen sowi€ dff gegeb€nen Auskünfiê und Erklårungen
im Falle von Prü,tungen, Guùachten und Sachverständigent¡lt¡gkeit
schriftlicñ zu beståtigen.

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschli¡ss€n und anderen
Abschlüssen vom Auffaggebèr êrhebliche R¡sik€n nicht bekannt gegeben
worden s¡nd, bestshôn für den Aufüagn€hmer insoweit diese R¡s¡kon
schlagend worden kcinerl€i Ersalzpfl ¡chten.

(5) Vom Auftregnehmer ângegebene Termine und Ze¡tplåne filr die
Fêrtigstellung von Produktgn des AuftragnehmeÉ oder To¡len davon sind
bestmöglichs Schåtzungen und, sofern nicht enders schrifüich vere¡nþârt,
nicht bindend. SelbiEês g¡ltfi¡rotwaigc Honorarschàlzungen: dies€ werden
nach bgstem W¡ssen erstellt sie sind jedoch stets unvèrbindlich.

(6) Der Auttraggeber hat dem Auftragnehmer ¡eweils aktuelle
Kontrktdatsn (¡nsbcsondère Zustelladresse) bokannl zu geben. Der
Auftrâgnehmer darf sich b¡s zur B€kanntgabe neusr Kontåktdetsn auf d¡e
Gült¡gkcit dor zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegobenen Kontaktdaten
veflassen, insbèsonderê zustellung en die zuletzt bekannt geg€bene
Adr€Ese vomêhmen lassen,

(3)
durch

lm Falle der Unwirksamkeit einer êinzelnen Bestimmung ¡st d¡ese
6ine wiftsåmo, die dem angestrebten Ziel möglichst nahs kommt,

zu erselzen.

I.TEIL

1. Umfang und Ausführung des Auftragss

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt s¡ch in der Rogel aus der
schriftlichen Auttragsvere¡nbarung zwischen Auftraggebèr und
Auftragnehmer. Fehlt diesbêzüglich sine detailliert€ schrifüiche
Aufüagsvere¡nbarung g¡lt im Zwelfel (2)-(4):

(2') Bei Beauftragung mit Steu€tboratungsle¡stungên umfassl die
Eeratungstätigkeit f olgênde Tåtigkeitên:
a) Ausarbeilung der JahrÊssteusrerklärungen für dio Einkommen- oder
Körporschaftst€uer sowie Umsatzst€usr und zwar auf Grund der vom
Auftragg€ber vor¿ulegenden oder (bei entspr€chendêr V6reinbarung) vom
Aufüagnehmer €rstellten Jahresabschlüsss und sonstiger, fi¡r die
Besteuerung êrforderlich€n Aufstellungcn und Nachweise. Wcnn n¡cht
ausdri¡ckl¡ch enders ver€inbarl, sind di€ ft¡rdie Besteuerung erforderlichen
Aufstellungen und Nachwoiso vom Auftragggber beizubringen.
b) Pri¡fung d€r Bosche¡de zu den unter â) genannten Erklärungon.
c) Verhandlungen mit dsn Finanzbehörden im Zusammenhang mit don
unter a) und b) genannten Erklärungèn und Besche¡don.
d) Mitwirkung bei B€tfiebspri¡fungen und Auswertung der Ergebn¡sse von
Betriebpri¡tungEn hins¡chtlich dor unter a) genennten Stêuêm.
e) M¡twirkung ¡m Rechtsm¡ttelverfâhren hinsichüich der unter a) genânnten
Steuem.
Erh¿ilt der Auftragnehmèr für die laufsnde Steuerberatung ein
Pauschalhonorâr, so sind mangels anderweitiger schrißicher
Vere¡nbarungen die unter d) und e) genennten Tåtigkeiten gesondsrt zu
honorieren.

(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren
Jahressteuererklårung(en) zum übemommenen Auflrag zählt, gehörtdazu
nicht die {Jbeçräfung etwa¡ger besondorer buchmåß¡gêr
Voraussetzungen sow¡e di€ Prüfung, ob alle in Bêtracht kommenden
insbesondere umsalzstouenechtl¡chen B€gi¡nstigungen wehrgenommon
worden s¡nd, es sei donn, h¡êrüb€r'besteht eine nachweisliche
Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur
und 3 WTBG 2017 bedarf
Beaufhagung.

anderer L€istungon gemäß SS 2
nachws¡sl¡ch oiner geeondertên

Erbringung
,iedenfalls

(5) Vorstshendô Absålzs
SachverständigentätigkeiL

(2') bis (4) geltên nieht b€¡



3. Sichorung der Unabhängigkeit

(1) DerAuftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrung€n zu Ûefcn, um
zu veñindern, dass dis Unabhl¡ngigke¡t de¡ M¡tarb€ller des
Auftragnehmers gefåihrdet w¡rd, und hat 3elbet ¡edê Ggtåhrdung dieser
Unabhängigkeit zu untedass€n. Dies gilt ¡nsbesondere ftir Anggbota auf
Anstellung und für Angebole, Auftråge auf o¡gen€ Rechnung zu
übemehmên.

(21 Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dæs seine h¡erfür
notwendigon peßonenbezogenen Daten sowie Art und Umfang ¡nklus¡ve
Leistungszeibaum der zwischen Auttragnehmer und Auftraggeber
vereinbarten Loistungen (sowohl Prüfunge- ale auch
Nichtpri¡fungsle¡stung6n) zum Zweck der Üuerprüfung des Vorliegens von
BetEngenhoits- oderAusschl¡eßungsgrf¡ndên und lnteressonkollisionên ¡n
e¡nem ellfälligen NeÞwe*, dem der Aufltâgnehmer angehört, verarbcitet
und zu diesem Zweck an die {¡bdgên Mitgliedðr diesês N€tã,verkes auch
ins Ausland übermittelt werden. Hierfür entb¡ndet der Auftraggeber den
Auttragnehm€r nach dem oatonschutzgssstz und gemåß S 80 Abs 4 Z 2
WTBG 2017 ausdri¡ckl¡ch von desaen Versdtwiegonhe¡tspnicht Der
Auftraggeb€r kann die Entb¡ndung von dor verschwiegenhs¡lsPflicht
¡ede¡ze¡t wideffuten.

4. Berichterstattung und Kommunikât¡on

l) (Bor¡ohterstâttung durch den Aufrragnehmor) Bei Pruft¡ngen und
Gutachlon ist, sowêit nichls anderes v€reinbert wufde, cin schrifüichèr
Bericht zu erstatlen.

(2') (Kommun¡kation an den Auftreggebsr) Alle auft¡agsb€zogenen
Auski¡ntte und Stcllungnahmon, c¡nschliêßl¡ch Berichts, (allesamt
Wiss€ngerklårungen) deg Auftregnehmers, seiner Miterbeitêr, sonstiger
Erfüllungsgehilfcn od6r Subsl¡tute ("berufliche Außerungen') sind nurdann
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgên. 8orufliche Ãußerungen in
elektron¡schen Dåte¡formaten, welche per Fax oder E-Ma¡l oder unter
Velwendung ähnlichor Formen der eleklronischen Kommunikation
(sp€¡cher- und w¡edergabsfähig und n¡cht mt¡ndlich dh zB SMS aber nicht
Tôlefon) erfolgen, i¡bermittelt oder bestät¡gt werden, gelten als schr¡fdich;
dies gilt ausschließich ti¡r borufliche Äußerungen. Das Ris¡ko d€r Ertoilung
der b€rufl¡chen Außerungen durch dazu Nichtb€fugte und dås Risiko der
Übersendung dieser trägt der Auftraggeber.

(3) (Kommun¡kalion an den Auftraggebêr) Dor Auftragg€þ€r st¡mmt
h¡êm¡t zu, dass der Auflragnshmer elektronischo Kommunikat¡on mit dem
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsseltsr Form vom¡mmt. Der
Aufüaggeb€r erklårt, ùber diê mit cter Verwendung elektron¡scher
Kommunikation vcrbundencn Risiken (¡nsbesond€re Zugang,
Geheimheltung, Vêrånderung von Nachrichten im Zuge der Übermittung)
informiort ¿u sein. Dêr Auftragnehmer, se¡ne Mitarbeiter, sonstigen
Erfi¡llungsgehilf€n oder Subsütut haften nicht fi¡r Sch¿idon, die durch d¡e
Verwcndung el6kfonischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikat¡on an den Auftragnohmer) Dêr Empfâng und die
Weitofe¡tung von lnformationen an den Auftragnehmer und seine
Mitarbô¡ter eind bei VeMendung von T€lefon - insbesondorÊ in
Verbindung mit eutomatischen Anrufbeantwonungssystemen, Fax, E-Meil
und anderen Formen d€¡ eleKronischon Kommunikation - nicht immer
sichergestellt. Aufträge und w¡cht¡gê lnformat¡onen gelten daher d€m
Auftragnehmer nur dann als zug€gengen, wenn sie auch phys¡sch (nicht
(femlmúndl¡ch oder elektonisch) zugegangen sind, es soi denn, os wird
im Einzelfell der Empfang ausdrücklich bast¿it¡gt. Automatischa
übermitüungs- und L€sebestät¡gungen gdten nicht als solche
ausdrucKichen Empfangsbest¿itigungen, Dies gilt ¡nsbesondore fiir die
Übermitüung von Bcscheiden und andoren lnfomationen übor Fristen.
Kritische und wlchtige Mitt€ilung6n mûssen daher per Post oder Kur¡er an
den Auttragnehmer g€sandt werden. Die Ûbôrg.abo von Schriftstückan an
Mltarþeiter außerhalb der Kan¿ei gilt nicht als Ub6rgåbe.

(5) (Allg€moin) Schriftlich me¡nt insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schriftichke¡t isd S 886 ABGB (Unterschriftl¡chke¡t). Eine
fortgeschfittenê sleklron¡sohe signatur (Art. 26 elDAs-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erftlllt das Erfordemis der Schriftlichkeit iSd $ 886
ABGB (Untêrschrittl¡chkeit), soweit dies innorlralb der Partoiondiepos¡tion
liegt.

(6) Werbliche lnfomation) Der AuftrEgnehmsr w¡rd dem Auftraggebor
wiederkêhr€nd allgem€inê Bteuonechü¡chð und allgemÊine
wirtscheftsr€chtliche lnfomal¡onon clokt¡onisch (zB per E-Mail)
i¡berm¡tteln. DerAuflfeggobsr nimmt zur Kenntnis, dass er des Recht hat,
der Zusendung von D¡r6ktwerþung jedez€¡t zu w¡dersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigenlums des Auftagnehmers

(1) Der Auftraggeber ¡st verpflichtot, dafi¡r zu sorgen, da33 die lm
Rahmen des Auftrages vom Auttragnehmor e¡stellten Berichte, Gutachten,
Organisationsplåne, Entwûrfe, Ze¡chnungen, Berechnungen und
dergleichon nur für Auftragszwecke (2.8. gemåß $ 44 Abs 3 ES|G 1988)
vsMendet werden. lm Übrigen bedarf die We¡tergabe schrÍfüicher als auch
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mündlichor berull¡chcr Äußerungen dos Auftragnehmers an einen Dritt€n
zur NuEung der schritüichen Zustimmung des AuftragnehmoF.
Q) Die Ven¡rendung schrifüicher ale auch mündlichor berunicher
Äußerungen dos Auftragnehmers zu Werbezwecksn ¡st unzulåssig; Ein
Verstoß berechtigt d€n Auftragnehrner zurtrí3tos6n KÛntligung aller noch
nícht durchgsfi¡hrten Aultråge dca Auftraggobcrs.

(3) Dem Auflragnohmer vcrble¡bt an 8€¡nen Le¡stungen das
Urh€benecht. Dis Einråumung von Werknutzungsbew¡lligungen ble¡bt der
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehaltEn.

6. Mängelbeseitigung

(1) Der Auffagnehmor ist berechl¡gt und vôrpnichtel' nachlr¿¡gl¡ch
hervoftommêndê Unrichtigke¡ten und Mångol in seiner schrittl¡chen als
auch mt¡ndllchsn berufichen Außerung zu bêsê¡tigen, und verpflichtet, dcn
Auftraggeber hiorvon unverzüglich zu veßtåndigen. Er ist ber€cht¡gt' auch
l¡ber dié ursprungliche bèrufl¡che Außerung infomierte Dritte von der
Anderung zu verst¿lndigen.

(2) Dsr Auftreggeber hat Anspruch auf die kost€nlos€ Beseitigung von
Unrichl¡gkeiten, sof€m diese durch den Auftragnehmer zu vertrðten sind;
di€ser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachtor Leistung dEs
Aufüagnehmers b¡il. - fålls eine schriftliche beruniche Äußerung nicht
abgegebon w¡rd - sechs Monate nach Beendigung der beanstandet€n
Tåt¡gkeit des Aultf¿gnohmers.

(3) Der Auftraggeb€r hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung
êtwa¡ger Mångel Anspruoh auf Minderung. Sowê¡t darübêr hineus
Schadensrsatzansprüch€ bestehen, g¡lt Punkt 7.

7. Haftung

(1) Såmü¡che Hanungsregeluogen gelten fi¡r alle Streit¡gkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftrâgsvêrhåltnis, gloich aus welchem
Rechtsgrund. Der Auflragnshm€¡ hãfist fi¡r Schäden im Zusåmm€nhang
mit dem Auftragsvcrhåltnis (einschließl¡ch dessen Eeendigung) nur bê¡
VorsaÞ und grober Fahrlässigkoit. Die Anwendbarke¡t des S 1298 Satz 2
ABGB wird ausgoschlossên.

(2) lm Falle grober Fahdåssigkeit beträgt die Ersatzpfl¡cht des
Aufüagnehmeß höchst€ns das zohnfeche der
Mindestveßicherungssumme dôr Berufshaflplichtversicherung gemåß S
11 WrßchaftstrouhandberufsgeseE 2017 (IVTBG 2017) ¡n der iôweils
geltonden Fassung.

(3)
don

D¡s Boschränkung der Hanung gêmåß Punkt 7 (2) bEáeht sich auf
einzelnen Schedensfall. Dêr e¡nzelno Schadensfall umfasst sämüiche

Folgên oiner michtverlotzung ohnè Ri¡cksicht darauf, ob Schäden in
e¡nem oder in mehrer€n aufe¡nander folgendên Jahren entstanden s¡nd.
Dabei gilt mehrfachês auf gleicher odsr gls¡chart¡ger Fshlerquelle
beruhendgs Tun od€r Unterlasson als e¡nB êinhglüiche michtv€rl€Eung,
wenn die betreffenden Angôlêgenheiten miteinandor in rechtlichem und
w¡rt8chafüichem zßammenheng stehon. E¡n einheiü¡cher Schaden Heibt
oin einzelner Schadcnsfall, auch wonn er auf mehrer€n Pf¡chtverloEungen
bêruht. Weiters ist, außer bei vorsåt¿¡cher Schådigung, eine Haftung des
Auftragnehmere li¡r ontgangenen Ggw¡nn sowiô Bogleit-, Folge-, Noben-
oder ähnliche Schåden, ausg€schlossen.

(4) Jeder SchadenerseÞânspruch kann nur innorhalb von sech$
Monaten nâchdem der oder dio Anspruchsberechtigten von dem Schaden
K€nntn¡s erlangt haben, spålestens aber innerhalb von drei Jahron ab
Eintittdes(Primår)Schâdens nach dém anspruchsbogrundêndon Ere¡gnis
garichü¡ch geltend gomaoht werden, sofem nicht in geseÞlichen
Vorschritten zw¡ngend enderè Vet¡åhrungsfrist€n fêstgesetzt sind.

(5) lm Fello dgr (tatbestendsm¿ißig€n) Anwendbark€¡t des S 275 UGB
gelten des6en Hafiungsnormon auch dann, wenn an der Durchführung des
Auttrages mshferg Personen bsleiligt gewsson oder mehrore zum Ersatz
verpfl¡chtende Hendlungen bogengen wordsn sind und ohn6 Rúcksicht
dârauf, ob ânderô Beteiligt€ vorsäElich gehandelt haben.

(6) ln Fällen, in denen ein tömlicher Bestätigungsvomerk €rt€ilt wird,
beg¡nnt die Veriährungsfrist spåtsstens mit Edeilung des
B€Etåtigunggv€rmsrkes zu lâufen.

(7', Wrd die Tåtigke¡t unter Einschaltung €ines Dritt€n, z.B. o¡nss Datên
vorarbeitênden Untemehmens, durchgetührt, so ggllon mit
Bonachrichligung des Auftraggebors darüber nach Ges€tz odor Vôrtrag
bè. odêr entstehende Gewährle¡stungs- und Schadsneßatzansprt¡che
gogen dôn Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. D€r Auftragnèhmer
haftet, unbsschadet Punkt 4. (3), d¡eslalls nur für Verschulden bei dar
Auswahl des Drittên.

(8) Eine Hañung dos Auft¡agnehmers Driüen gegenüber ist ¡njodêm Fall
ausgeschlosssn- Geraten Dritte mil der Arbeit des Auftragnehmens wegên
des Auftraggebers in welcher Form âuch immer in Kontakt hat der
Auftraggebêr diese über dieson Umstand eusdrückl¡cft aukukläron. Soweit
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ein solcher Haftungsau$chluss gôsetslioh n¡cht zuläB6ig ist oder eine
Hafrung gegênüb€r Driüen vom AuttragnehmeÍ ausnahmsws¡se
übemommen wurdo, gelten subsidiär dies€ Hattungsbeschrånkungen
jedenfâlls auch gegenüb€r Dritt€n. Dritte können jedenfalls keine
Ansprilche slellen, die übar 6¡nen allfåll¡g€n Anspruch des Auftraggeb€rs
h¡nausg€hen. Oio Haftungshölhstsumme g¡lt nur ¡nsgesamteinmel fi¡r all6
Geschädigten, sinschließl¡oh der ErsaEansprüche des Auttraggebers
selbst, auch wenn mehrsre Personen (der Auftraggober und êin Dritter
oder auch mehr€ro Dritte) gesch¿id¡gt worden s¡nd; Goschåd¡gûo wordon
nach ¡hrem Zuvortomm€n befriedigt. Der Auttraggebêr w¡rd dco
Auftragnehmer und dessen Mitarb6itor von såmtlichen Ansprüchen Dritter
im Zusamm€nhang mit der Weitergabe schriftl¡cher als auch mündlicher
b€ruflich6r Außerungen dos Auftragnehmers an diêse Dr¡tte schad- und
klaglos haltEn.

(9) Punkt 7 gilt auch fi¡r allfåillige Haftungsansprl¡che des Autlragg€bors
im Zusammenhâng mit d€m Auftregsverhältn¡s gegeni¡ber Dritten
(Erfüllungs- und Besorgungsgehilfên des Auftfagnehm€rs) und don
Subsl¡tuten des Auftragnehmers.

8. VeFchw¡egenh€itspRicht, DatenschuÞ

(1) Der Aultragnohmer ¡st gêmäß S 80 WTBG 2017 verpflichtet, über
all€ Angelegenho¡ten, diê ihm ¡m Zusammenhang mit seiner fätigkeit li¡r
d€n Auftraggeber bekannt werden, Slillschweigcn zu bowahren, es sei
denn, dass derAuftaggeber ¡hn von dieser SchweigêplT¡chtentbindêt oder
geseEliche Auß€rungspfl iohten entgegen stehen.

(21 Soweit as zur Velolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers
(insbosondere Anspri¡che auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen
gegen den Auftragn€hmer (insbæondere Schadênorsâtzansprl¡che des
Auflreggebers oder Dr¡ttergegen den Auftragn6hmor) notwendig ist, istdêr
Auftragnehmôr von s€¡ner berufl¡chên Verschw¡€gonh€itôpf¡cht
€ntbunden.

(3) Der Auftragnehmor darf Berichto, Gutacht€n und sonstige
schrifüiche berufliche Außsrungen ûþsr d¡e Ergebnis8e se¡n€r Tåtigkeit
Drilten nur mit Ê¡nwilligung des Auftraggebers aushãndigon, os so¡ dênn,
dass ein8 gæel¿iche VerpÍichtung hietzu b$teht

(4) Der Auflragnehmer ist detenschutzrechtlich Verentworü¡cher im
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO') h¡nsichüich allor ¡m
Rahmen des Auftrages verarbeiteter person€nbezogenen Datôn. O€r
Auftragnehmer ¡st dahêr befugt, ihm anvertraute psßonenbe¿ogene Daten
im Rahmen dor Grcnzen des Auftrageg zu verarb€iten. Dem
Auttragnehmsr übedassene Materiallen (Pepier und Datentrâger) welden
grundsätzlich nach Beondigung der diesbêzügl¡chen Leistungserbringung
dem Auft¡aggeber oder an vom Auftraggober namhaft gsmâchte Drittê
übergoben oder wenn d¡es gesondert voreinbart ist vom Aulfagnehmer
vefwahrt oder vomichtet. oer Auftragnehmer ¡st boßchl¡gt Kopien davon
aulzubewahren sowoit er diese zur ordnungsgêmäßen Dokumentat¡on
seiner Leistungen bonötigl odôr es rechllich geboten odÊr berufsüblich ist.

(5) Sofern der Auflragnehmer den Auftraggeber dabei unterstüEl, d¡e
den Auttrãggeber ale daten8chuErochilidr Verantworü¡chen trsffenden
Pll¡chten gegenübe. Betroffen€n zu €rfi¡llen, so ist dèr Auffagn€hmor
berechtigt, den enßtandenen tatsåchlichen Aufvvand an den Auttreggêbor
zu venechnên, Gleiohes gilt, für den Aufwand der für Auskünft€ ¡m
Zusammenhâng mit dem Auftragsverhältnis anlällt, die nach Entbindung
von der Verschwiegenhe¡tspflicht durch den Auftraggeber gêgenf¡ber
Dritten d¡os6n Dritten erteilt w€rden.

9. Rücktritt und Kündigung (,Beend¡gung")

(1) Die Erklärung der Be€ndigung eines Auftrags hat sôhriftich zu
erfolgen (siehe euch Punkt. 4 (4) und (5)). Dss Erlöschen eineÍ
beslehenden Vollmacht bewirkt keine Beênd¡gung des Auftregs.

(21 Soweit n¡cht etwas anderes schrifüich vereinbart oder gesetrl¡ch
zwingend vorg€schrieben ¡9t, können d¡a V€rtragspartner den Vêrt€g
jeder¿eit m¡t sofort¡ger Wrkung beendigen. Dor Honoraranspruch
bestimmt s¡ch nach Punkt 11.

(3) Ein Oauerâuftrag (bêfristeler oder unbefristeter Auflrag ûber, wenn
auch nicht ausschl¡eßlich, dio Erbdngung wicderholtor E¡nzelle¡sfungen,
auch mit Pauschalvsrgi¡tung) kann allerdings, sow€it nichts enderes
schrifüich vêr€¡nbart ¡st, ohno Vortieg€n eines w¡chtjgen Grundes nur unler
Einhaltung einer Frist von drei Monalen ("Beêndigungsfrist") zum Ende
eines Kalendormonats bêendet wofden.

(4) Nach Erklärung der Beênd¡gung eines Dauerauftrags - 3índ, sowe¡t
¡m Folgenden nicht ebweichond bostimmt, nur jene einzBlnen Werko vom
Auttragnehmer noch fertigzustêllen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollständige Ausführung innerhalÞ der Beendigungstrist (grunds¿itzl¡ch)
mögl¡ch ¡st, sowe¡t d¡ese innerhalb einês Monats nach geg¡nn des Lauts
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schrifüich im Sinne des Punktes 4
(2) bekannt g€geben wêrden, Der vérbleibende Auftragsstand ist inn€rhalb
dèr Beendigungsfrist ferl¡g zu stell6n, sofern sämtliche erford€rl¡chen

UntÊrlegan rochtzeitig zur Verfi¡gung g6stollt werden und soweit nicht ein
wicht¡ger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Wåren b€i e¡nom Dauerauflrag mehr als 2 gleichartige'
ûblicherweise nur einmal jåhrl¡ch zu eßtellende worke (2.8.
Jahresabschli¡sse, Steusr€lklårungen êlc.) ferl¡g zu stêllen, so zåhlen dio
über 2 hinaus gehenden Wsrko nur be¡ ausdri¡cklbhem Elnverståndnis des
Auftraggebers zum vcrbleibendsn Auftragsstand. Auf diesen Umstand ¡3t
dêr Auftraggebel ¡n dêr Bokanntgabo g€måß Punkt 9 (4) gegeben€nfalls
ausdrücklich hinzuweisen.

10. Beondìgung boi Annahmeverzug und unt6rlâssensr M¡tw¡rkung des
Auftaggeberc und rschüichon AuBf uhrungshindêm¡sson

(1 ) Kommt der AuRraggeber mit dor Annehmð der vom Auftregnehmer
angebotenen Leistung ¡n Ver¿ug oder untcrlässtdcr Auftraggebcr elne ¡hm
nach Punkt 2. od6r sonsl wiê obliggende Mitw¡rkung, so ist der
Auftregnehm€r zur frisüosên Begndigung d€s Vsrtragos berochtigt.
Gleiches gilt, wenn dêr Auttraggeb€r eine (euch teilweiEe) Durchlührung
deâ Auftrages verlangt, diê, nech begrundetem Ddürhalten dês
AuffagnÊhmers, n¡cht dcr Rechþlage oder berufsi¡blichen Grundsätzen
entspficht. Seln€ Honoraransprüchð bestimmen s¡ch nach Punkt 11'
Annahmevezug sow¡o unlelassene M¡twirkung seitens dgs Aufl râggebsrt
bggrt¡nden auch dann den Anspruch des Auflragnehmers euf ErsaE dor
¡hm hierdufch ôntEtandenen Mehrauftvendungen sow¡e des vsruÉachten
Schedens, wenn der Auflragnehmer von 3e¡nsm Ki¡ndigungsrccht koinen
Gebrauch machl

(2, gE¡ Vsrtr¿lgen i¡ber die Führung dor Bücher, die Vomahme der
Personalsachboarbeitung odor Abgabenvcnechnung ¡st eins frisüoee
Eeendigung durch den Auftragnohmor gemäß Punkt 10 (1) zulässig, wenn
der Auftraggôbcr sc¡ner M¡tw¡rkungsflicht gemåß Punkt 2' ('l) ãrreimâl
nachwe¡slich nicht nâchkommt.

11. Honorarenspruch

(1) Unterbl€ibt die Ausführung d€s Auftrages (2. B. wegen Rücktritt oder
Ktìndlgung), so gebi¡hrt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbart€
Entg6lt (Honore¡), wênn er zur Le¡stung ber€it war und durch Umstånde,
darên Ußache auf SeitBn des Auftraggebeß liegen, e¡n bloßes
Miwerschuld€n des Auftragnehmers bleibt d¡e8þozt¡gl¡ch eußêr Ansetz,
deren gshindert worden ist; der Auflragnehmer braucht Eioh ¡n die6om Fall
n¡cht anrecfinen zu lassen, was er durch andor$re¡tige V€rwcndung s€inor
und s€¡ngr MitarbeiterArboitskralt €rwirbt od€r zu erwerben untelåsst.

(2) Bei Bgsndigung einee Dauerauftlags gebührt das vereinberte
Entgelt für den verbleibenden Auftrâgsstand, soforn cr fêrt¡ggestollt whd
oder d¡es aus Gründen, die dem Aufbaggeber zuzurechnen sind,
unterbleibt (ar¡f Punkt 11, (1) wird venrviesen). Vereinbarte
Pauschâlhonorarê s¡nd gegebenentalls zu al¡quolieren.

(3) Unlerbleibt €ine zur Au3fi¡hrung des Werkes erford6rliche
M¡tw¡rkung des Auffaggebeß, 3o ¡st der Auft agnehmer auch berechtigt,
ihm zur Nachholung e¡nÊ angom€ssene Frist ¿u seEen mit der Erklårung,
dass nach fruchtlosem Verstre¡chen der Frist der Vortng als aufgehoben
gelte, im Übr¡gen gelten die Folg€n des Punkt 1 1 . (1 ).

(4) Be¡ Nichteinhaltung der Bêêndigungsfrist gemåß Punkt 9. (3) durch
d€n Auftraggeber, sowie be¡ Vertragsaunösung gemäß Punkt 10. (2) durch
den Auftragnohmer behåilt der Auftragnohmer den vollen Honoraranspruch
ti¡r drei Monet€.

12. Honorar

(1) Sofem n¡cht ausdrt¡oklich UnenEolüichkeit vereinbart ¡st, wird
jodenfalls gemäß S 1004 und S 1152 ABGB eine angem€ssene
Entlohnung geschuldet. HÕhe und Art d€3 Honoraranspruchs des
Auftragnehmers ergebon gich aus der zlv¡schen ihm und seinem
Auftraggêb€r gê-troffenen Vereinbarung. Sofem nicht nachteislich eino
andcrc Vereinbarung getroffen wurdo sind Zahlungen dês Auftaggober
immer aut di€ älteste Schuld anzurechnon.

(2) Die kleinste venêchenbare Leistungseinhe¡t betrågt eine
Vierl€lstunde.

(3) Auch die Weg¿eit wird im notwêndigen Umfang vor€chnet.

(4) DaEAktenstudium in dor eigenen Kanáei, das nach Art und Umfang
zur Vorbereitung des Auftragnehmêrs notwendig ¡st, kann gesondert
verochnet werdên.

(5) En¡veist sich durch nachtrågl¡ch hervorgekommene besondere
Umstände odor auf Grund bssonderer lnanspruchnahme durch den
Auftraggeber e¡n bere¡t6 vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der
Auftragnehmer d€n Aunraggeb€r darauf hinauweisen und sind
Nâchvsrhandlungen zut Ver€inbârung e¡nðs angemesssn6n Entgells zu
ftihren (auch bei unzur€ichendon Pauschalhonoraren).



(6) Der Auftragnehmôr veffechnet die N€bonkosten und die
Umsatzsteusr zusåElich. Beisp¡elhaft ab€r nicht abschließend im
Folgendèn (7) b¡s (9):

(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zählen auch bol€gte od€r
pauschallerte Barauslagen, Reis6spesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse),
D¡äten, Kilomet6rgeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkostên.

(8) Bei besonderon Haftpflichtvorsicherungsortordemissên zåhlen die
betreÍênden Vors¡cherungsprämien (inkl. Versicherungssteuef) zu dÊn
Nêb€nkosten.

(9) Woitsrs sind els Nebenkosten euch Personal- und
Sachauñdondungon fûr die Erstcllung von Betichton, Gutåchten uä.
anzusehen.

(10) Für die Ausfi¡hrung einæ AuftregeÊ, de$en geme¡nschafü¡che
Erledigung mehreren Auftragnôhmern übertregen wotden ist, wTrd von
jedem das seiner Tåt¡gke¡t entsprechende Entgelt venechnet.

(11) Entg€ltê und Entgeltvorschi¡sse sind mângels ander€r
Vereinbarungon sofort nach deren schrift¡chÊr G€ltondmechung fållig. Fi¡r
Entgeltzahlungen, d¡e Bpåt6r als 14 Tage nech Fälligkê¡t gele¡stêtwerden,
könßen Vezugszinsen voffochnet werden. . Bci bê¡dsße¡t¡gen
Untemehmêrgeschäften gêltên Verzugszinsôn in der ¡n S 456 1. und 2.
Satz UGB fsstgeleglcn Höhe.

(12t DieVerjährung richtets¡ch naoh
der Leistung bzw. m¡t späterer,
Rechnungslegung zu laufen.

S 1486 ABGB und beg¡nnt mit Ende
in angemessener Frlst erfdgt€r

(13) Gegen Rechnungen kann innErhalb von 4 Wochen eb
Rochnungsdatum schriftlich be¡m Auftragnèhmer E¡nspruch erhoben
worden. Andemfells g¡lt d¡e R€chnung als anorkannt. Dio Aufnahms oiner
Rochnung ¡n die Bücher gilt jsdenfalls als Anerkenntnis.

(14) Auf die Anw€ndung des S 934 ABGB im Sinnc d.s S 351 UGB, das
ist die Anfechtung wegen Verküîzung i¡ber die Hälfte fûr Geschäfte unter
Untemehmern, wird vêzichtot.

(15) Falls bei Aufträgen betreffond die Fúhrung der Büch€r, die
Vomâhmê der Personalsachbeerbê¡ung oder Abgabenverrechnung ein
Pauôchalhonorarvereinbart ist, so sind mangols anden¡veit¡ger schriflicher
Vereinbarung die Vortrotungst¿¡tigke¡t im Zusammenh¡ng mit abgaben-
und beilråg6rechü¡chen Prilfungen aller Art einschließlich der Abschluss
von V€rgl€¡chen über Abgabenbsmessungs- oder 8e¡tragsgrundlagon,
Berichterstettung, Rechtsmittelerhebung uä gesondert zu honorleßn,
Sotem n¡chts ândêres schriftl¡ch vere¡nbart ist, gilt dâs Honorar âls ¡€weils
filr ein Auftragsjahr v€rêinbart.

(16) D¡e Bearbe¡tung besonderer E¡nzelfragon im Zusammenhang mit
den ¡m Punkt 12. (15) genannten Tåitigkeiten, insbesondere Feststellungen
üÞer das prinzip¡elle Vodiegen einer Pflichtvêrsicherung, erÍolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) Der Auftragnêhmor kann entsprechend€ Vorschüsse v€rlangen und
se¡ne (fortgesstzte) Tåtigkeit von der Zahlung diesorVorschüsse abhångig
machen. Bei Deueraunrägen darf die Erbringung weiterer Loistungen bis
zur Bezahlung frilhersr Le¡stungen (sowie allf¿¡ll¡ger Vorschüssa gomåß
Satr 1 ) vorwe¡gert werden. Bei Ërbringung von T€ille¡slungen und offoner
Te¡lhonorierung g¡lt dies s¡nngemäß.

(18) E¡n€ Beanstandung der fubeiten des Auftragnohmors þerechtigt,
außer be¡ offenkundigen wesentichen Mängeln, nicht zur auch nur
teilweison Zuruckhaltung dor ¡hm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgslte, Kostonersátze und Vorschüsse (Vergütungon),

(19) Eine Aufrcchnung gegên Fordôrungen dos Auftagnehmers auf
Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittonon oder rechtskràttig
fe6tgestellten Ford€rungon zulàss¡g.

13. Sonstiges

(1) lm Zusammenhang mit Punkt 12. (17) whd auf das gesetzl¡ohe
Zuri¡ckbehaltungsrecht ($ 471 ABGB, S 369 UGB) venniesen; wird das
Zuri¡ckbehâltungsrechl zu Unrêcht auggeübt, haftot der Auftragnehmer
grundsälzlich gemäß Punkt 7. ab€r ín Abweichung dazu nur bis zur Höhe
seiner noch offenen Forderung.

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge
der Aufiragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Arb€itspapieren und
ähnlichen Untedagen. lm Falle der Auttragsetfüllung unter Einsatz
elektronischer Buchhaltungssysteme ¡st der Auñragnehmer berecht¡gt,
nach Übergabe sämlicher vom Auftragnehmer euftragsbozog€n damit
erstellter Daten, für die den Auftraggebsr €ine Aufbewahrungspflicht trifft,
in einem slrukturiert€n, gångigen und maschinenlesbaren Fomat an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhånder, die
Daten zu löschen. Fúr die Ubergaþe diôser Daten in e¡nem strukturi€rten,
gängig€n und maschinenlesberen Format hat der Auflragnehmer
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Anspruch auf ê¡n engemessen€s Honorar (Punkt 12 gilt sinngemåß). lst
eine Übergabe d¡eser Daten in e¡nem sttukturiert€n, gängigen und
masch¡nsnlesþaren Fomat aus besonderon Gri¡nden unmöglich oder
untunlich. könnon diege crsatzwc¡se ¡m Vollausdruck übêlgeben wsrdên'
Eine Honorierung stèht d¡esfalls defül nicht zu

(3) Der Auttragnehmer hat aut Verlangen und Kosten des
Àúfbaggeben alle Unteñågen hsrauszugeben, diê er aus Anla88 sein€r
Tåtigko¡t von diesem €rhalten het. Di€s gilt þdoch nicht für den
Schriftwechsel zwischen dem Autlragnehmer und s€inem Auftreggeb€r
und ft¡r d¡e Schriftstücke, die der Auftraggeber ¡n urschrift b€8¡tzt und fi¡r
Schrittstücke, d¡e s¡nsr AutbôwahrungÊpflicht nâch dEn für den
Aufüagnehmer geltend€n rechüichen Bestimmungen zur Verhindgrung
von Goldwäsche unterliegen. DêrAuftÍagnehmer kann von Unterlagen, die
er an den Auftrâggebsr zurückgibt, Abschriften odel Fotokopien anfert¡gen.
Sind dieso Untelagen bèrè¡b e¡nmal an dên Aufiraggeb€r übermittelt
worden so hel dcr Auftragnehmer AnsPruch auf e¡n angomess€nes
Honorar (Punkt 1 2. gilt s¡nngem¿tß).

(4) Der Aufraggcber hat diê dom Auttragsnehmer Uberg6bênon
Untedagon nach Abschluss derArbeitên b¡nn6n 3 Monaten abzuhol€n. Be¡
Nichtabholung übargsbener Unteriagen kann der Auflragnehmer nach
zweimaliger nachweislichù Auffordarung an dên Auttragg€ber,
i¡bergebêne Unledagen abzuholen, dies€ auf d6ssen Kosten zurückstellen
und/oder ein angomessenea Honorår ¡n Rechnung stellen (Punkt 12. gilt
s¡nng€mäß). Die weiloro Autbewahrung kann euch auf Kosten dos
Aufüaggebers durch Dritte erfolg6n. DerAuftragnehmer haftêt im Wciteren
n¡cht fi¡r Folgen aus Beschådigung, Vsdust oder Vem¡chtung der
Unt€rlagen,

(5) Der Auftragnehmer ist berecht¡gt, fällige Honorarforderungen m¡t
etwaig€n Depolgutñab€n, Venechnungsgeldem, Treuhandgoldem oder
andercn in seiner Gowahrsam6 bolindlichen liquidên M¡tteln auch bei
ausdri¡cklicher lnv€nÂrahrungnehme zu komp€nsi€ran, solem dsr
Auflraggcber m¡t einom Gegenanspruch des Auftragnshmers r€chnon
musste,

(6) Zur Sicherung einsr bestehend€n odêr kt¡nftigen Honorarfordorung
ist der Auftragnehmgr borechligt, e¡n ftnanzamüþha8 Guthab€n odsr ein
anderes Abgeben- odêr Beitragsguthabêô d€s Auftreggeb€rË auf eln
Anderkonto zu transfêriôßn. Diesfalls ist der Auftrâggober vom €rlolgten
Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Botrag
entweder im Einvemshmon mit dem Auftreggsber od€r bei
Vollstreckbarkeit dor Honorarforderung eingezogen weden.

14. Anzuwend€ndes Rocht, Erfilllungsort, Gsrlohtsstånd

(1) Fi¡r dcn Auftrag, soine Durchführung und dio sich hieraus
ergebenden Ansprüche gllt âusschließlich ðsterreichisches Recht unter
Augschlu6s des nåtionalen Verweisungsrechts.

(2) Erfüllungsort ist d€r Ort der beruflichen Niederlassung des
Auffagnehmers.

(3) GorÌchtsstând ist - mangels abwo¡chender schriftlicher
Vereinbarung - das sachlich zuståndige Gericht des Erfüllungeortes.

!



(1)
gelten

II. TEIL

1 5. Ergänzende Bestimmungen fi¡r Verbrauch€rgeschåfte

Für Vortråge zwischen Wirtschaftstreuhåndêm und Verbrauchern
d¡e zwingenden Bestimmungen des Konsumonten6chuEgesoEôs.
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(9) Verträge ùb6r wiederkêhrênde Le¡stungen:

(a) Ve¡träg€, durch dio sich der AutlEgnehmer zu Workl€¡stungen
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungsn verpflichten und die
tür eine unbgstimmte oder eine ein Jahr übêrsl€lgendo ze¡t geschlossen
worden sind, kann derVêrbraucher unter Einhaltung einer aÍoimonatigen
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf ¡êw6il3 e¡nes
halb€n Jahres kündigon.

(b) lst d¡E Gosamtheitder Leistungon einè nach ihrerArt unteilbare
Le¡stung, deren Umfang und Pr6¡s schon bei der Vertregsschlicßung
bestimmt sind, 90 kann der erst€ Künd¡gungstêrmln bis zum Ablauf des
z\rvê¡ten Jehre8 h¡nausgeschoben w6rden. ln solchon Vertrågen kann dig
K0ndigungsfr¡gt auf hðchstens s€chs Monetô v€rlángert werden

(c) Erfordert die Efiillung eines b€stimmten, in l¡t. e) genannlen
Vôrtrages erhebliche Aufwendungen dss Auftragnohmers und hat er diss
dem Verbreuchsr spåtostgns be¡ d€r Vertregsschließung bgkannt
gogeben, so könn€n don Um6t¡indsn angemessêne, von den in lit a) und
b) genannten abweiehende Kündigungstemine und Künd¡gungsfristan
vereinbart wefden.

(d) Eine Kiindigung des Verbrauchers, d¡e n¡cht fristgerecht
ausgesprochen worden ist, wird zum n¿ichslen nach Ablauf dor
Kt¡nd¡gungsf rist lieg€nden Ki¡nd¡gungst€rmin wirksam.

l2') Der Auftragnehmer haftot nur fi¡r vorsäÞliche und grob fahrlå69i9
verschuldetê V€rletzung der i¡bomommenon Verpf, ichtungen.

(3) Anstelle dsr im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ¡st auch im
Falle grober Fahrläss¡gkeit die Ersat¿pÍ¡cht des Aultragnehmers nicht
bogrená.

(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist ftlr Mång€lbescitigungsanspruch) und Punkt 7
Ab6 4 (Ggltendmachung der SchadenersaEansprtiche innarhalb e¡ner
bestimmtôn Frist) gilt n¡cht.

(5) Ri¡cktrittsrecht gemäß S 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertra$erklårung n¡cht in den vom
Auttragnehmer dauemd benülzten Ken¿elråumen åbgegeben, so kenn er
von seinem Verfagsanlrag odgrvom Vertrag zuri¡cktteten. D¡€ser Rücktritt
kann b¡s zum Zustandekommen dês Vertragðs od€r danach binnen einer
Wo€he crklärt wêrden: di6 Frist bsginnt mit derAusfolgung einôr Urkunde,
d¡e zum¡ndest den Namen und die Anschr¡ft des Auflragn€hmerc sowie
eine Bolehrung t¡ber dae Rücktrittsrecht enthält, an den Vetbrauchor,
fri¡hostensjôdoch mitdem Zustandôkommen des Vertrages zu laufen. Das
Ri¡cküittsrecht stoht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst d¡e geschåftlicho Verbindung m¡t dem
Auftregnehmsr oder dessen Beaufiregten zwecks Schließung dioses
Vêrtrages angebahnt hat,

2. w€nn dem Zugtandekommên des Vertagês keine
Besprechungen zw¡schen dên Bet€il¡gten oder ihren Beâuftragten
vorengegengen sind oder

3. bei Vertråg€n, bei denen die b6iderseitigen Leistungen sofort
zu erbr¡ngon s¡nd, wenn s¡e übl¡cherwêise von Auttragnehmern außerhalb
ihrêr Kandeir¿lume g6schlossen werden und das ver€inbartc Êntgelt € 15
nicht überstê¡gt.

Der Rücktriü bedarf zu seiner Rechtswirksamke¡t der Schriftform. Ês
genügt, wenn der Verbraucher e¡n Schriftsü¡ck, des seine
Vertragserklårung odsr die des Àuftragnehmers enthålt, dem
Auttragnehmer mit e¡nem Vêrmerk zurûckstollt dêr erkennen låsst, de33
der Verbraucher das Zustandôkommen oder die Aufrechterhaltung dos
Vertrage6 ablêhnl Es genügt, wenn d¡e Erklàrung ¡nnsrhalb e¡ner Woche
abgessndet wird.

Tritt der Verbmucher gemäß S 3 KSchG vom Vertrag zurilck, so hat Zug
um Zug

1. d6r Auftrâgnehmer alle empfangenen Lè¡stung€n samt
gssetz¡ichen Zinsen vom Empfangstag an zu{¡ckzuêrstâtton und den vom
Verbrauchêr auf die Sache gemachten notwend¡gen und nûtzl¡chen
Aufwand zu srselzen,

2. derVerbrauoher dem Auftrsgnehmerd6n Wert der Le¡stungen zu
vergüt€n, soweit sie ihm zum klaren und überw¡ogenden Vorte¡l ger€ichen.

Gemäß $ 4 Abs 3 KSchG bloiben Schadenereatransprüchè unborührt

(6) Kost€nvoranshläge gemåß S 5 KSchG:

Für die Erstellung €¡nes Kostenvoranschlages im Sinn des $ 1 170a ABGB
durch den Auftragnehm€r hat der Verbraucher e¡n Entgelt nur dann zu
zah¡en, wenn or vorher auf diese Zahlungspfl¡cht h¡ngow¡osen worden ¡st.

Wrd dem V€rtrag ein Kostenvoranschlag des Aufragnehmers zugrunde
g8legt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährle¡stet, wenn nicht das
Gegenteil ausdñ¡cklich orklärt ist.

(7') Mångelbeseitigung: Punkt 6 wird ergånzt:

lst der Auftragnehmor nach S 932 ABGB verpflicht6t, s6ine Leistungen zu
verbogsern oder Fehlendês nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu
erfüllen, an dem Ort an dem die Sache úbergêb€n worden ¡st lst es fúr
den Verbrauchêr tunlich, die Wêrke und Unterlâgen vom Auftragnehmer
gesendet zu erñaltðn, so kann di€ssr diese {Jbersendung auf seine Gefahr
und KoEtsn vomehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat dêrVerbraucher im lnlând s6¡nen Wohn6itz odor seinen ge\ ,öhnlichen
Aufenthâlt od€r ist er im lnland beschåftigt, so kann für eine Klage gêg8n
ihn nach dên SS 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Absl JN nur diê Zuständigke¡t
eines Ger¡chtes begründet werd€n, in dessen Sprengel dêr Wohnsitz, der
gewöhnliche Aufenthalt oder dâr Ort dor Beschàftigung l¡egt.


